






































 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 Wolgast 

 
MIKAVI Planung GmbH 
 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

 

André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast 
0171 5618270 | Andre.Richter@telekom.de 
2. Februar 2023  
 
B-Plan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
Vorgangsnummer:  200-2023 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.                                       
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände. 
 
Wir weisen jedoch auf folgendes hin:                                  
In Ihrem Planungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom, deren Lage 
Sie bitte aus dem beigefügten Plan entnehmen. Telekommunikationslinien/-anlagen werden gewöhnlich 
auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt. 
 
Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
 
In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag zu 
ermitteln. Es ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbänder sind über die Anlagen 
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern.  
 
Anhand der uns übergebenen Planungsunterlage ist keine durch Ihre Baumaßnahme bedingte Änderung 
an unseren Anlagen erkennbar.  Eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes ist im 
Zusammenhang mit Ihrer Baumaßnahme nicht geplant.  
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Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich sein, bitten wir dies 
rechtzeitig, mindestens 16 Wochen vor Baubeginn, bei uns anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser 
zu tragen. 
 
Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!      
 
Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 
 
Anfragen zur Einholung von „Schachtscheinen“ bzw. dem „Merkblatt über Aufgrabung Fremder“ können 
von den ausführenden Firmen nur noch kostenpflichtig unter: Planauskunft.Nordost@telekom.de 
gestellt werden.  
 
Daher empfehlen wir die kostenfreie Möglichkeit der Antragsstellung zur Trassenauskunft unter: 
 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
 
Sollte es zu einer Beschädigung kommen, empfehlen wir die App „Trassendefender“, um schnell und 
unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen.  
 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
oder unserer Besucheranschrift zur Verfügung. 
  
Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 23, B 1 
Barther Straße 72 
18437 Stralsund 
 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 

i.A.                                                                                                                                                        Anlagen 

                                                                                                                                                              Lageplan 

                                                                                                                                                              Kabelschutzanweisung 

 
André Richter 
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Kabelschutzanweisung 
Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 
Anderer 
 

 Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 
 
Telekommunikationslinien als  Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 
 
1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, 
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern 
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
beschädigt werden. 
 
2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, 
sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die 
Telekommunikationslinien werden gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT)) 
von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenchingverfahren (s. Seite 5) 
eingebrachte Anlagen haben eine Überdeckung (Übd) von mindestens 6 cm. 
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe 
Schlitze bzw. Gräben direkt in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre 
mit Glasfaserkabeln eingelegt werden. 
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch 
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt 
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien 
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das 
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz). 
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 
Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 
Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   
 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem 
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung 
von Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb 
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das 
Leitungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe 
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten 
gefährdet werden können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH  vorhanden, so ist die Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus, 
mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage gegeben 
werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers 
bitte immer „Kabelschaden“ angeben.) 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
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Erläuterungen der Zeichen und Abkürzungen in den Lage-
plänen der Telekom Deutschland GmbH 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 02.05.2022 

    
 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
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                              Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
    

Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
 oder Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
    
 M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 
  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht 

 Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht 

 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht.  

 Rohr/SNRV mit Mikrotrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Makro-/ Löffeltrenching eingebracht. 

 
Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 

T DP BP 

 

T 
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SB 

VP 

VP 

MT1 
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Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe der 
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
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Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Weitenhagen „Solarpark Diedrichshagen an der
Bahn"
-Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie den Bestandsplan des Zweckverbandes Wasser/Abwasser
Boddenküste (ZWAB) im Einflussbereich des Vorhabens im pdf-Format. Die übergebenen
Pläne dürfen nur in Verbindung mit dem angegebenen Vorhaben verwendet werden. Für die
Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.

Im genannten Planungsgebiet befinden sich Leitungsbestände des ZWAB. Insbesondere sind
dabei auf den Flurstücken 30/3, 31/1, 50/2, 81/1, 84/3, 85, 86, 87, 88, 89 und 90 der Flur 2 in
der Gemarkung Diedrichshagen eine AZ DN 400 nebst Steuerkabel als Nebeneinrichtung
dieser Leitung belegen.
Hierfür ist im Rahmen eines Trinkwasserleitungsrechts für den Anlagenbestand zugunsten des
ZWAB eine Dienstbarkeit in die jeweiligen Grundbücher eingetragen.

Der Text der Dienstbarkeit lautet:

Innerhalb des Schutzstreifens der Leitungen dürfen im Bereich von 2 m links und 2 m rechts
der Leitungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Betriebsführung gefährden oder

beeinträchtigen, dazu gehört auch das Bepflanzen mit Bäumen. Im Übrigen bleiben die
Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung des Schutzstreifens unberührt. Die
entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz
umfasst für den ZWAB das Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die
belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der
wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen. Dem Eigentümer wird
rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätigkeiten mitgeteilt.

Sowohl durch die Überbauung der Leitungen als auch eine geplante Umzäunung kann der
ZWAB seiner Unterhaltungspflicht nicht nachkommen, sodass eine sichere Betriebsführung
der Leitungen gefährdet ist.

Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste Öffnungszeiten: Telefon: (0 38 34) 514-0
OT Diedrichshagen Montag, Freitag 9.00-12.00 Uhr Telefax: (0 38 34) 514-199
Kastanienweg 2, 17498 Weitenhagen Dienstag 9.00-12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr e-mail: info@zvwab.de
Steuernummer: 079/133/81356, Ust.-Id.-Nr.: DE 173361081 Donnerstag 9.00-12.00 Uhr Internet: www.zvwab.de



Sofern sich die Interessen des ZWAB nicht mit dem geplanten Vorhaben vereinbaren lassen,
ist eine Leitungsverlegung durch den ZWAB möglich. Jedoch hat dabei derjenige der die
Verlegung an eine für den ZWAB ebenso geeignete Stelle verlangt, hierfür gem. $ 1023 BGB
die Kosten zu tragen. AufWunsch erstellen wir Ihnen hierzu gern ein Kostenangebot.

Weiterhin auf dem Flurstück 79/4 der Flur :2 in der Gemarkung Diedrichshagen ein
Lichtwellenleiterkabel belegen, dass Teil der öffentlichen Einrichtung des ZWAB ist. Zwar
ist hierfür keine dingliche Sicherung erfolgt, jedoch unterliegt die Leitung als Teil der
öffentlichen Einrichtung der Duldungspflicht. Die Unterhaltung hat hierbei nach den
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen was bedeutet, dass 2 m links und 2 m rechts der

Leitung ein Schutzstreifen freizuhalten ist.

Bei Erdarbeiten hat sich der Unternehmer über die tatsächliche Lage der Leitungen durch
Suchschachtungen selbst zu informieren, wobei Erdarbeiten in Näherungen von Leitungen in

Handschachtungen auszuführen sind.

Wir bitten um Beteiligung an der weiteren Planung, der Ansprechpartner in unserem Hause ist
Herr Krawetzke, Tel. 03834-514107.

Mit freundlichem Gruß
>

im Auftrag
Steinfärth
Technischer Leiter



Dieser Planauszug dient nur der Übersicht und bezieht sich auf den angefragten/ genehmigten Bereich. Die Weitergabe an Dritte ist nicht statthaft. Die 
in den Leitungsplänen enthaltenen Angaben und Maße sind hinsichtlich Lage, Überdeckung und Vollständigkeit unverbindlich. Die genaue Lage und 
Überdeckung der dargestellten Anlagen ist durch die beauftragte Fachfirma durch Probe- bzw. Suchschachtungen zu ermitteln.
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Bebauungsplan Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde Weitenha-

gen 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.                       
§ 4 Absatz 2 BauGB  
Ihr Schreiben vom 30.01.2023 (per Mail) mit Anlagen, Ihr Zeichen: sch_3001 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die oben genannte Unterlage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald 
überprüft.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 12 „Solarpark 
Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde Weitenhagen kein Grundbesitz des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern, so dass unsererseits hierzu weder Anregungen noch Bedenken vorzu-
bringen sind. 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich im Verfahrensgebiet forst- oder landwirtschaftliche 
sowie für Naturschutzzwecke genutzte Landesflächen befinden. 
Für eventuelle Hinweise und Anregungen zu diesen, nicht durch das Staatliche Bau- und Lie-
genschaftsamt Greifswald verwalteten Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverwaltungen 
zuständig. 
Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eine Einbindung die-
ser Fachverwaltungen erfolgt ist. 
 
Auf eine weitere Beteiligung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald im 
Planungsverfahren wird verzichtet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag       
 
 
 
 
gez. Stoldt        

Sachbearbeiterin Bauaufsicht 

 Staatliches Bau- und 

Liegenschaftsamt Greifswald 
 

  

 
 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald    
 17489 Greifswald, Am Gorzberg, Haus 8    

 MIKAVI Planung GmbH 

Mühlenstr. 28 

17349 Schönbeck 

 

Per Mail: toeb@mikavi-planung.de 

 

 

  

Bearbeitet von: Isabel Stoldt 

Tel.:  +49 385 588 87715 

AZ:  HGW-B1028-BP Nr.12_Diedrichsha-

gen_Jan2023/L1411 

Isabel.Stoldt@hgw.sbl-mv.de 

Greifswald, 31.01.2023 
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Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde 

Weitenhagen 

 

 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

 

Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor: 

  

 Planunterlagen per Downloadlink mit Email vom 30.01.2023. 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befinden sich unsere 

  

 380-kV-Leitung Lubmin - Siedenbrünzow 509/510 von Mast-Nr. 45 – 42, 

 220-kV-Leitung Lubmin - Lüdershagen 313/314 von Mast-Nr. 54 – 51. 

  

Die Leitungsverläufe inklusive Freihaltebereich sind in der Planzeichnung enthalten. 

Wir bitten noch darum, die Leitungsbezeichnungen und den Leitungsbetreiber 

(50Hertz) nachrichtlich in die Planunterlagen zu übernehmen. 

 

In Ergänzung/Aktualisierung unserer Stellungnahme vom 28.07.2022 mit der Reg.-Nr. 

2022-003877-01-TG beachten Sie bitte folgende Hinweise, welche weiterhin in die 

Begründung und/oder textlichen Festsetzungen aufzunehmen sind: 

 

 Nachrichtliche Übernahme der Leitungsbezeichnungen und des Freileitungs-

betreibers (50Hertz) in den B-Plan. 

 Regelung der Zutrittsberechtigung mittels einer privatrechtlichen Vereinba-

rung zwischen Vorhabenträger und 50Hertz. 

  

Gegen die geplante Kompensationsfläche im Schutzbereich unserer v. g. Freileitun-

gen haben wir in ihrer jetzigen Ausführungsform keine Einwände (siehe Begründung, 

Punkt 4.3, Seite 20f.). In diesem Zusammenhang möchten wir jedoch darauf hinwei-

sen, das durch Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen durch 50Hertz oder 

Auftragnehmer Fahrzeuge die Kompensationsfläche befahren werden muss. Wir 
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bitten daher nochmal um Prüfung ob diese Maßnahmen der Funktion als Kompensa-

tionsfläche entgegenstehen könnten. 

 

Bezüglich der Planung der Kabeltrasse für den Solarpark verweisen wir auf unsere 

Stellungnahme vom 04.11.2022 mit der Reg.-Nr. 2022-003877-03-TGN an die E-TIP 

Ingenieurgesellschaft mbH (siehe Anlage). 

 

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

  

  

  

Kretschmer                                     Froeb 

 

 

 

Anlage: 

Schreiben 50Hertz mit der der Reg.-Nr. 2022-003877-03-TGN 
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Planung für die Kabeltrasse Solarpark Diedrichshagen 
 
 
Sehr geehrter Herr Helmich, 
 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
 
Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor: 
  

• Planzeichnung, 
• Begründung. 

  
Im Planungsgebiet befinden sich unsere 
  
220-kV-Leitung Lubmin - Lüdershagen 313/314 von Mast-Nr. 53 - 54 
380-kV-Leitung Lubmin - Siedenbrünzow 509/510 von Mast-Nr. 43 - 44 
  
Der Leitungsverlauf wurde in den eingereichten Unterlagen eingetragen, wobei wir 
darauf hinweisen, dass die Darstellung keine vermessungstechnische Eintragung ist 
(s. Anlage). Wir bitten darum den Leitungsverlauf, die Leitungsbezeichnung und den 
Leitungsbetreiber (50Hertz) nachrichtlich in die Planunterlagen zu übernehmen. 
Hierfür können digitale Daten unter geodatenbereitstellung@50hertz.com abgefor-
dert werden. Bitte geben Sie dazu unsere Registriernummer 2022-003877-03-TGN, 
das gewünschte Dateiformat (GeoPackage, Shapefile, DXF, KML oder PDF) und 
Koordinatenreferenzsystem an. 
  
Es ist ein Freileitungsbereich von 50 m beidseitig der Trassenachse zu beachten. In-
nerhalb des Freileitungsbereiches befindet sich der Freileitungsschutzstreifen von 20 
m (220-kV) und 24 m (380-kV) beidseitig der Trassenachse, in welchem ein be-
schränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkungen 
für Dritte besteht. 
  
Wir bitten um Beachtung nachfolgender Auflagen und Hinweise im Zuge der Erstel-
lung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung: 
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• Kreuzungen sind möglichst rechtwinklig mit einem Mindestabstand von 35 m 
zu Mastmittelpunkten der Freileitung zu planen 

• Parallelführungen sind so zu planen, dass sich die Schutzstreifen/Schutzbe-
reiche nicht überschneiden 

• bei Kommunikationskabeln mit metallischen Bestandteilen ist hinsichtlich der 
Beeinflussung die DIN VDE 0845-6 Teil 1 und 2 sowie die Technische Emp-
fehlung Nr. 1 und 3 der Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen zu beachten 

• A&E-Maßnahmen sind nicht im Freileitungsschutzstreifen zu planen 
  
Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind zur Prüfung und Stellungnahme 
einzureichen. 
  
Dieses Schreiben stellt keine Zustimmung zum Vorhaben dar, es dient ledig-
lich der Information. 
  
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
  
  
  
Plischke                                       Gurowski 
 
 
 
 
Anlage(n):  
 
Merkheft zum sicheren Verhalten 
Grundsätze RZ Nord 
 
DATENSCHUTZHINWEIS: 
Ihre persönlichen Daten verarbeiten wir gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung, weitere Informationen 
siehe https://www.50hertz.com/de/Footer/Datenschutz. 

https://www.50hertz.com/de/Footer/Datenschutz
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Lisa Köhn

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Donnerstag, 2. März 2023 15:32
An: TöB
Betreff: Stellungnahme S01232730, VF und VDG, Gemeinde Weitenhagen, 

Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn", Planteil 1

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
MIKAVI Planung GmbH - Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01232730 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 02.03.2023 
Gemeinde Weitenhagen, Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn", Planteil 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 30.01.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde 
Weitenhagen 
- Ihr Schreiben vom 02.02.2023 - 
Unser Aktenzeichen: 13.00.00.017.00052.22 
Vorgangsnummer: 2023.00632 
 
 
Sehr geehrte Frau Köhn, 
 
wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  
 
Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag 
der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport 
GmbH & Co. KG. Die vorgenannten Anlagenbetreiber, deren Anlagen von Ihrer Maßnahme zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt betroffen sind, werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
 
Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend genannten Anlagen so weit möglich im 
weiteren Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als Anlagen. Als unsere Anlagen 
bezeichnen wir die Gesamtheit der zu schützenden Erdgashochdruckleitungen, LWL-Kabel und 
Begleitkabel. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass von der o. g. Maßnahme unsere nachfolgend aufgeführten Anlagen betroffen 
sind: 
 
 

lfd. 
Nr. Typ Name DN MOP 

(bar) 

Schutzstreifen 
in m 

(Anlage mittig) 
Netzbetreiber 

1 Erdgas-
leitung 

Fernleitung 
NEL 1400 100,00 10,00 NEL Gastransport 

GmbH 

2 LWL Trasse LWL Kabel   1,00 WINGAS GmbH 
 
 

Zuständiger Pipelineservice: 
PLS GNO (Nord) Lubmin, Telefon: +49 38354 1793-2830, Mobil: +49 172 2909700 

E-Mail: michel.weit@gascade.de 
 

 

mailto:Leitungsauskunft@gascade.de
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Die Lage unserer Anlagen ist den beigefügten Bestandsplänen, Blatt 01.23/C und 01.24/C, zu 
entnehmen. Zwischen der örtlichen Lage der Anlagen und der Darstellung im Bestandsplan 
können Abweichungen bestehen. Der Höhenplan bezieht sich auf den Zeitpunkt der Verlegung 
unserer Anlagen. Später vorgenommene Niveauänderungen sind nicht berücksichtigt. In 
Absprache mit unserem Pipeline-Service ist die Lage unserer Anlagen durch 
Suchschachtungen zu prüfen. Die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers.  
 
Unsere Anlagen befinden sich in der Mitte eines dinglich gesicherten Schutzstreifens. Unmittelbar 
neben der Erdgashochdruckleitung, welche kathodisch gegen Korrosion geschützt ist, befinden 
sich Fernmeldekabel in Rohrscheitelhöhe. 
 
Zu Ihrer Information fügen wir unsere „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer 
Erdgashochdruckleitungen" bei. Dieses Merkheft findet auch bei unseren v. g. Anlagen 
Anwendung. 
 
• Es dürfen keine Anlagen bzw. Anlagenteile von Solarmodulen in unseren Schutzstreifen 

hineinragen.  
 
• Jede Bebauung im Abstand < 20 m zur Leitungsachse ist zur Vermeidung einer potenziellen 

Beeinträchtigung unserer Anlagen mit uns abzustimmen. Eine Überbauung des 
Schutzstreifens ist nicht zulässig. Ein größeres Abstandsmaß über die Grenzen des 
Schutzstreifens hinaus kann sich aus Art und Maß der geplanten Bebauung sowie aus dem 
Nachbarrecht ergeben. 

 
• Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie für 

Instandhaltungsmaßnahmen, Intensivmessungen etc. muss die Zugänglichkeit unserer 
Anlagen für GASCADE auch für die Zukunft jederzeit gewährleistet bleiben. 

 
Dies gilt entsprechend für die notwendige Beseitigung des Bewuchses mit Maschineneinsatz 
innerhalb unseres Schutzstreifens. Zum Schutz unserer Anlagen führen wir im mehrjährigen 
Abstand turnusmäßig eine entsprechende Pflege des Schutzstreifens durch, da Baum- und 
Gehölzbewuchs die Anlagen beschädigen kann. 

 
• Bohr- und Rammarbeiten dürfen nicht näher als 10 m zum Leitungsrohr unserer Anlage 

durchgeführt werden. 
 
• Eine Änderung der ursprünglichen Überdeckung durch Aufschüttungen und Abgrabungen 

darf nur nach gesonderter Antragstellung vorgenommen werden. Größere Niveauänderungen 
bedürfen der Prüfung durch einen Sachverständigen. 

 
• Für eine dauerhafte Zuwegung, welche unsere Anlagen quert, darf ein lichter Mindestabstand 

von 1,50 m zwischen Oberkante Rohrscheitel und Oberkante Fahrbahn nicht unterschritten 
werden. Für den Aufbau ist unser Merkblatt „Straßenaufbau für SLW 60“ als 
Mindestanforderung zu berücksichtigen.  
 
Im Bereich unserer Anlagen ist grundsätzlich unter die Tragschicht aus gebrochenem 
Material ein Geotextil GRK 4 (Vliesstoffe - mind. 250 g/m²) in ausreichenden Abmessungen 
einzubringen.  
 
Die erforderliche Zuwegung zu Solarparkflächen kann sich erfahrungsgemäß auch außerhalb 
der Bauflächen befinden. Dadurch kann eine zusätzliche Betroffenheit unserer Anlagen 
entstehen. Eine Abstimmung ist unbedingt erforderlich. 
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• Im Bereich unserer Anlagen ist die Errichtung jeglicher Schächte und Armaturen 
grundsätzlich außerhalb unserer Schutzstreifen auszuführen. 
 

• Im Bereich einer Parallelführung sind Kabel in offener Bauweise und grundsätzlich außerhalb 
unseres Schutzstreifens zu verlegen. Eine Überlappung der Schutzstreifen darf grundsätzlich 
nicht erfolgen. 
 
Um die Erdüberdeckung und die Lage unserer Anlagen nicht zu beeinträchtigen, müssen 
erforderlichenfalls die Grubenwände Ihrer Baumaßnahme gegen Abrutschen etc. durch 
entsprechende Maßnahmen gesichert werden. Die Art dieser Sicherungsmaßnahmen hat in 
Abstimmung mit unserem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort zu erfolgen. 
 

• Im Kreuzungsbereich unserer Anlagen sind Kabel in offener Bauweise zu verlegen, wobei der 
Einsatz einer Grabenfräse oder eines Kabelpfluges nicht zulässig ist. Ein lichter Abstand zu 
unseren Anlagen von mind. 0,40 m ist einzuhalten. Die Kreuzung sollte möglichst rechtwinklig 
erfolgen. Die vorgefundene Lage des rohrbegleitenden Fernmeldekabels darf ohne unsere 
Zustimmung nicht verändert werden. 
 
Kreuzende Kabel sind in einem Schutzrohr zu verlegen. Diese Schutzmaßnahme muss 
mind. 1,0 m rechts und links über unser Leitungsrohr hinausragen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Erdungsbänder nicht über unsere Anlagen verlegt werden 
dürfen. 
 

• Wir weisen Sie an dieser Stelle bereits auf Folgendes hin: Wenn der kathodische 
Korrosionsschutz unserer Anlagen durch die Verlegung des Kabels beeinträchtigt wird, so 
behalten wir uns vor, die Kosten für nachträgliche Schutzmaßnahmen an unseren Anlagen 
dem Verursacher in Rechnung zu stellen. 

 
• Bei der Errichtung von Zäunen ist im Kreuzungsbereich darauf zu achten, dass bis 2,0 m 

rechts und links unserer Anlagen keine Fundamente für Pfosten und dgl. gesetzt werden. 
Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass wir für Aktivitäten (u. a. Reparaturen) an unseren 
Anlagen das Recht haben, den Zaun zu demontieren. Mauern innerhalb des Schutzstreifens 
sind nicht zulässig. Parallel zu unseren Anlagen sind Zäune außerhalb unseres 
Schutzstreifens zu errichten. 

 
• Durch die Errichtung von Zäunen darf die Zugänglichkeit zu unseren Anlagen nicht 

beeinträchtigt werden. Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie für 
Instandhaltungsmaßnahmen, Intensivmessungen etc. muss die Zugänglichkeit unserer 
Anlagen für GASCADE auch innerhalb der Zaunanlage jederzeit gewährleistet sein.  

 
Die dauerhafte Gewährleistung der Zugänglichkeit unserer Anlagen innerhalb der 
Zaunanlage ist rechtzeitig vor Ausführung der Maßnahme mit unserem Pipeline-
Service (s. o.) abzustimmen. 

 
• Der Schutzstreifen ist grundsätzlich von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Anlagen 

beeinträchtigen kann, freizuhalten. Dazu zählen Bäume, Hecken sowie Sträucher. 
 
Kompensationsmaßnahmen sind in unserem Schutzstreifen nicht zulässig. 
 

• Zur Errichtung von Solarmodulen etc. dürfen die jeweiligen Krananlagen nicht auf unserem 
Leitungsrohr positioniert werden. 
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• Nach Beendigung der Bauarbeiten Ihres Projektes sind uns unaufgefordert 
Einmessungsunterlagen für die Kreuzungs- und Parallelbereiche zur Verfügung zu stellen. 
Aus diesen müssen genaue Angaben zur Lage und Höhe (Verlegetiefe) sowie die 
technischen Daten zu Ihrem Projekt zu entnehmen sein. 

 
• Im Bereich zu Ihrer Maßnahme können sich Markierungspfähle (tlw. mit Messeinrichtung) der 

GASCADE befinden. Diese sind vor Beginn der Maßnahme unter Aufsicht unseres Pipeline-
Service zu sichern.  
 

• Das Befahren und Überqueren unseres Schutzstreifens mit schweren Baufahrzeugen 
außerhalb der Verkehrsflächen ist nur an besonders geschützten Stellen (z. B. mit 
Baggermatten) und in Abstimmung mit einem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort erlaubt.  
 

• Eine zwischenzeitliche Ablagerung von Erdmassen bzw. die Einrichtung von Lagerflächen 
dürfen nur nach Rücksprache mit einem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort im Bereich 
unserer Anlagen erfolgen. Hierbei sollten Sie berücksichtigen, dass GASCADE im Bedarfsfall 
die umgehende Räumung des Schutzstreifens verlangen kann.  
 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass entlang unserer Anlagen teilweise Drainagen verlegt wurden. 
Diese Drainagen und deren Funktion müssen erhalten bleiben.  
 

Dies ist keine Zustimmung zu Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen im Bereich unserer 
Anlagen. Solche Maßnahmen sind der GASCADE Gastransport GmbH, Abt. GNL, durch eine 
gesonderte Anfrage zur Stellungnahme vorzustellen. 
 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsrechte und -dokumentation 

 
Bach 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz. 

https://www.gascade.de/datenschutz
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TS 1037
TS 1037

E−Freileitung 380 kVE−Freileitung 380 kV

TS 1038

FM−Kabel
E−Freileitung 220 kV

D 
DN

10
0

D 
DN

10
0

Reduktionsleiter TS 1039

TS 1038
TS 1038

TS 1037

TS 1039

28.55
28.55

735.51

28.23

28.42
717.31

704.72

28.77

29.17
771.63

753.61
27.76

28.10

810

811

27.30

27.10

27.52
809

807

808

29.60
789.78

30.26
825.60

29.99
807.74

28.78

28.94
814

813

28.47
812

26.61
596.47

26.84
579.00

26.73
632.18

26.63
614.46

25.33

25.37
803

802

25.59

25.40
801

800

27.48
668.31

27.11
650.22

27.93
686.48

26.78
806

25.83

26.37
805

804

km 16 + 623 m/26.5m/

30.11
30.11

km
 16

861.69

861.69

30.24
843.50

28.86

28.72
816

815

27.82
187.32

27.50
169.15

28.46
222.30

28.10
205.35

26.69

27.00
781

780

26.02

26.38
779

778

29.45
257.93

28.99
240.17

29.86
292.65

29.78
275.33

28.47

28.60
784/1E

784

27.51

28.09
783

782

km 16 + 271 m/15.8m/

26.12
89.73
km

 16
24.82

774

26.89
26.63

26.92

27.01
27.06

26.62

125.75
121.13
120.28
119.60
118.96
118.13

26.52

27.13

26.94
27.10

117.78
117.37
117.05
107.77

26.99
150.97

26.98
143.11

25.68

25.54

25.28

777

776

776/1E

25.12
775

km 16 + 122 m/0.0m/

27.80
452.48

27.57
488.63

27.64
470.58

26.23

26.16
795

794

26.32
793

27.54
524.82

27.57
506.78

27.12
560.86

27.41
542.71

25.96

25.80
799

798

26.11

26.08
797

796

29.87
326.98

29.84
308.97

29.38
362.71

29.69
344.91

28.38

27.97
788

787

28.59

28.55
786

785

28.50
398.82

28.99
380.69

27.88
434.21

28.14
416.40

26.67

26.42
792

791

27.52

27.07
790

789

 Anschlussblatt 01.24 

 Anschlussblatt 01.24 

 km
 16 + 862 m
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3

 Anschlussblatt 01.22 

 km
 16 + 090 m

 

4

�����
�����20.00 m
�����
�����20.00 m

Geländehöhe ü. NHN
zum Zeitpunkt der Verlegung

(m)

Stationierung der horizont. Rohrachse

Oberkante Rohr über NHN (m)

Schweißnahtnummer

TS−Nummer

Zeichenerklärung  (Längsprofil)

Hauptleitung

Armatur mit T−Stücken

KKS−Fahne

querende Leitungen

Kabelmuffe, Einziehgrube

Kreuzende Freileitung
(Durchfahrtshöhe)

SonderbauwerkBetonreiter

���������
���������
���������
���������

Tangentenschnittpunkt

Leitungsachse mit Grund−
dienstbarkeitsstreifen
und Kilometrierung

Grenzpunkt (vermessen)

Kilometerstein, Kabelstein

Stahlgittermast (maßstäblich)

Brunnen, Quelle

Schacht / Deckel

Gewässerfließrichtung

Durchlaß, Gully

Denkmal, Feldkreuz

Zaun, Geländer

Erdwall

Laub−, Nadelbaum

Naturdenkmal

Busch, Hecke

Vegetationsgrenze

Anodenfeld, −kabel (maßstäbl.)

FM−Freileitung

E−Freileitung (Hochspannung)

Rohrleitung mit Mediumangabe

unterirdisches E− / FM−Kabel

Staatsgrenze

Landesgrenze

Regierungsbezirksgrenze

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksüberhaken

Schilderpfahl ohne, mit
Flughaube

Schilderpfahl mit KKS

KM KB

Br Qu

Naturschutzgebiet

FFH−Gebiet

Vogelschutzgebiet

NSG

SPA

FFH

TP, PP, HP

geplante Fremdleitung

Drainagesauger

Zeichenerklärung  (Lageplan)

Nutzungsartengrenze

Hecke

Drainagesammler
Tiefenerder, KKS−Schrank

(Laub−, Nadelbaum)

Schieber (Gas/Wasser)

Unterflur− / Überflurhydrant

Windkraftanlage, Fahnenmast

Grünland

Moor / Sumpf

Obstbaumplantage

Gehölz

Schilf, Reet, RohrGartenanlage

Beton−, Holz−, Stahlrohrmast

Mantelrohr für KSR

LWL−Kabel

Wasser− / Heilquellen−
WSG / HQS schutzgebiet ( I, II, III )

Schilderpfahl FremdleitungD

LWL−Kabel mit
EzG

Mu
Kabelmuffe, Einziehgrube

Kabelschacht

KKS

Höhenmesspunkt
HMP 1

EzG
Mu

Mantelrohr

Produktenrohr

HDD

Düker

MicroTunnel

Direct Pipe

LWL−Kabel mit

Dükertafel

von km 16 + 090 m bis km 16 + 862 m

1 Reduktionsleiter GASCADE Gastransport GmbH, 34119 Kassel, Kölnische Str. 108−112

2 E−Freileitung 380 kV 50Hertz Transmission GmbH, 12435 Berlin, Eichenstr. 3a

3 E−Freileitung 220 kV 50Hertz Transmission GmbH, 12435 Berlin, Eichenstr. 3a

4 FM−Kabel Deutsche Bahn AG, 10785 Berlin, Potsdamer Platz 2

 ERDGASFERNLEITUNG NEL
DN 1400 MOP 100

 771.96 m

FREMDLEITUNGEN

KREUZUNGEN

12
2019

 13.00.00
Plan−Nr.

 01.23.BL.

Bestandsplan − Längsprofil

Fremdleitungen Nr.

Höhe PARechts

 ERDGASFERNLEITUNG NEL

Kreis

 01.23
 1:1000

Pkt−Nr

DN 1400

Rechts

Revision

Pkt−Nr Höhe

Maßstab 5

PA

 13.00.00

MOP 100

Lagesystem ETRS89 (cm) Zone 33

 Bestandsplan

Gemeinde

Hoch

 Diedrichshagen, Friedrichshagen

10 cm

 C

von km 16 + 090 m

Hoch

bis km 16 + 862 m

Graphischer Maßstab   1 : 1

Plan−Nr.

TS 1037 401571.52 5990986.65

TS 1038 401448.51 5990896.16

TS 1039 401110.77 5990798.48

MK km 16 + 122 m 401573.38 5990987.15 27.02

MK km 16 + 271 m 401444.89 5990913.44 30.33

MK km 16 + 623 m 401110.27 5990821.02 30.33

 Vorpommern−Greifswald  Diedrichshagen, Hansestadt
Greifswald

 Greifswald nach Rehden

.BL.

0

Gemarkung

Länge aus
2D−Koordinaten:

berechnet im Koordinatensystem
ETRS89 (cm) Zone 33

Leitungsart MaterialLi.Ab. SRNr. Eigentümer

zuständige DienststelleDetail/Nr. Kreuzungsobjekt

Die im Plan dargestellte Rohrlage kann von der Örtlichkeit abweichen!
Die km−Angaben entsprechen nicht der tatsächlichen Leitungslänge!

Rev. erstellt geprüft freigegeben Änderung

 19.12.2012  Hornung  15.02.2013  Hübenthal (GASCADE)  15.02.2013  Hübenthal (GASCADE)− Ersterstellung

C 26.01.2022 Ferdinand (W2) 29.07.2022 GNL−Ha 08.08.2022 GNL−Ha Ortsvergleich 2021 eingepflegt

B 27.10.2015 Hornung (W2) 28.10.2015 GNL−Ha 28.10.2015 GNL−Ha Ortsvergleich 2015

A 01.12.2014 Hornung (W2) 02.12.2014 GNL−Ha 02.12.2014 GNL−Ha Schilderpfahl Nummern geändert und Profile erstellt

     
Sonderbauwerk I

Sonderbauwerk II

Bauverfahren

Schilderpfähle Nr./Abstand/KKS

LWL−Kabel im HDPE−Rohr

0m 10m 20m 30m 40m 50m

Revision

Maßstab

 C

 1:1000
Höhenmaßstab

 1:100

/    Höhensystem DHHN2016 

FESTPUNKTE
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Krs Landkreis Vorpommern−GreifswaldGmd DiedrichshagenGmk Diedrichshagen
Flur 002

Krs Landkreis Vorpommern−GreifswaldGmd DiedrichshagenGmk Diedrichshagen
Flur 002

Flur 3
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Acker

Laubwald (Traufengrenze)

WegWeg (Schotter)

Weg (unbef.)Weg (unbef.)

Weg (unbef.)

Hecke

Gebüsch

Mauer

Linden

Radweg
(Asphalt)

Abschnitt 310

Abschnitt 310

km 0.00

km 1.00

von Diedrichshagen

von Diedrichshagen

B109

Abs. 10 Km 0.000

Fussweg

(Asphalt)

Laubwald (Traufengrenze)

Mauer

Acker

79/379/3

80/2

78/2

88

87

85

90

86

31/3

41/2

11/4

13/3

12/8

11/2 11/3

14/4

14/3

11/6

50/2
81/1

84/3

84/17

82/2

82/1

83/3
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Einleitung

Die GASCADE Gastransport GmbH (GASCADE) ist ein unabhängiger Betreiber 
eines Ferngasleitungsnetzes im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Die von der GASCADE betriebenen Erdgashochdruckleitungen dienen der siche-
ren, zuverlässigen und umweltverträglichen Versorgung mit Erdgas im Interesse 
der Allgemeinheit.

Grundlage für Bau und Betrieb der Erdgashochdruckleitungen sind u. a. die 
Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) und das Regelwerk des 
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs e. V. (DVGW).

Zur Gewährleistung eines sicheren Leitungsbetriebes ist der Schutz der Erdgas-
hochdruckleitungen unerlässlich. Bauarbeiten im Bereich der Erdgashochdruck-
leitungen dürfen deshalb grundsätzlich nur mit schriftlicher Zustimmung der 
GASCADE durchgeführt werden.
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Geltungsbereich

Die „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruckleitungen“ be- 
inhalten eine Zusammenfassung der grundlegenden Regelungen und Vorgaben, die 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen im Näherungsbereich der GASCADE-
Anlagen zu beachten sind. Ergänzend dazu können weitere Auflagen und Hinweise  
erforderlich sein, welche im Zuge der Einzelfallprüfung bei der Erteilung einer 
Leitungsauskunft durch GASCADE mitgeteilt werden.

Die „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erdgashochdruckleitungen“ gel-
ten auch für Stationen, Schilderpfähle, Armaturen, Begleitkabel etc. (nachfolgend 
zusammen als „Anlage“ bezeichnet).

Dieses Merkheft gilt für alle bestehenden bzw. in Planung befindlichen Anlagen 
der GASCADE sowie Dritter in deren Auftrag GASCADE handelt.
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Allgemeine Beschreibung  
der Anlagen

Die Höhe der Rohrüberdeckung beträgt in der Regel mindestens 1 m.  
Abweichungen dazu können sich aus den technischen Regeln zum Zeitpunkt der 
Leitungserrichtung, planungs- und bautechnischen Gründen, veränderter Ober- 
flächennutzung oder anderen Umgebungsbedingungen ergeben.

Die in den GASCADE-Bestandsplänen dargestellte Lage bzw. Überdeckung der 
Versorgungsleitungen kann von der tatsächlichen örtlichen Lage bzw. Über- 
deckung der Leitungen abweichen. Diese ist vor Ort vor der Durchführung jegli-
cher Tiefbauarbeiten durch Freilegen der Leitung unter Aufsicht eines GASCADE-
Verantwortlichen zweifelsfrei zu ermitteln.

Die Erdgashochdruckleitungen liegen in der Mitte eines dinglich gesicherten 
Schutzstreifens von 4 bis 12 m Breite (abhängig vom Leitungsdurchmesser) und 
sind kathodisch gegen Korrosion geschützt. 

Das Ferngasleitungsnetz ist mit Streckenarmaturen in Leitungsabschnitte unter- 
teilt. Um im Bedarfsfall die Leitungsabschnitte absperren zu können, sind in der 
Regel alle 10 bis 18 km Absperrstationen angeordnet. Diese Absperrstationen 
bestehen aus den eingezäunten Außenanlagen mit Fernwirkcontainer.

Unmittelbar neben den Erdgashochdruckleitungen befinden sich in der Regel 
Steuer- bzw. Begleitkabel in Rohrscheitelhöhe.



Seite   6

Einholen und Erteilen 
von Leitungsauskünften

Nach geltender Rechtsprechung obliegt der bauausführenden Firma die Erkundi-
gungs- und Sicherungspflicht im Bereich der geplanten Baumaßnahme. 

Jeder Bauausführende ist daher verpflichtet, sich rechtzeitig vor Baubeginn über 
die Lage von Versorgungseinrichtungen im Bereich der geplanten Baumaßnahme 
in öffentlichen und privaten Grundstücken zu erkundigen und die Versorgungsan-
lagen für die Dauer der Bauausführung zu schützen. 

GASCADE erteilt auf Grundlage der angefragten Bau- bzw. Planungsvorhaben 
kostenfreie Leitungsauskünfte und stellt dem Bau- bzw. Planungsausführenden 
entsprechende Pläne, Auflagen und Hinweise zur Verfügung.

Die von GASCADE erteilten Auflagen und Weisungen sind zwingend einzuhalten. 
Die Nichtbeachtung führt zu einer Stilllegung der Maßnahme.

Online-Leitungsauskunft

GASCADE ist neben einer Vielzahl weiterer Netzbetreiber Mitglied des Bundes-
weiten Informationssystems für Leitungsrecherchen BIL. Für eine schnelle und 
komfortable Leitungsauskunft steht dem anfragenden Bau- bzw. Planungsaus-
führenden das kostenfreie BIL-Leitungsauskunftsportal unter diesem Link zur 
Verfügung:

http://www.bil-leitungsauskunft.de
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Bauvorhaben im 
Schutzstreifen bzw. 
Näherungsbereich

Grundsatz. Im dinglich gesicherten Schutzstreifenbereich sind alle Baumaßnah-
men und sonstigen Einwirkungen zu unterlassen, die den Bestand oder Betrieb 
der Anlagen beeinträchtigen oder gefährden. 

Zur Prüfung einer potenziellen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Anlagen ist 
die GASCADE auch über alle geplanten Maßnahmen außerhalb des Schutzstreifen-
bereiches zu informieren, wenn dadurch Auswirkungen auf die GASCADE-Anlagen 
zu erwarten sind (z.B. bei Spund-, Ramm- Bohr- oder Sprengarbeiten, Abgrabungen, 
Aufschüttungen, Windkraftanlagen etc.).

Baumaßnahmen müssen rechtzeitig (d.h. mindestens 2 Wochen vor dem Beginn 
der eigentlichen Bautätigkeiten) bei GASCADE angezeigt werden.

Einweisung und Bauüberwachung. Die Bauarbeiten im Schutzstreifen-
bereich dürfen grundsätzlich nur nach schriftlicher Zustimmung (sog. Schacht-
schein) sowie örtlicher Einweisung und gegebenenfalls unter Aufsicht durch einen 
GASCADE-Verantwortlichen durchgeführt werden. Den Anweisungen ist unbedingt 
Folge zu leisten. Die Anwesenheit eines GASCADE-Verantwortlichen entbindet den 
Bauunternehmer nicht von seiner Verkehrssicherungs- sowie Sorgfaltspflicht.

Abweichungen von der Bauplanung oder Erweiterungen des Bauauftrages sind 
schriftlich in einem Nachtrag zum Schachtschein zu beantragen.

Befahren des Schutzstreifens. Das Befahren und Überqueren des Schutz-
streifens mit schweren Baufahrzeugen ist nur an besonders geschützten Stellen 
(z. B. mit Baggermatten] und in Abstimmung mit den GASCADE-Verantwortlichen 
erlaubt.
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Erdarbeiten. Erdarbeiten im Schutzstreifenbereich sind grundsätzlich von 
Hand auszuführen. Der Einsatz von Arbeitsmaschinen bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung durch einen GASCADE-Verantwortlichen.

Aufschüttungen und Abgrabungen. Niveauänderungen im Schutzstreifen 
sind grundsätzlich nicht zulässig. Die ursprüngliche Erdüberdeckung ist wieder 
herzustellen. Sollte im Ausnahmefall eine Niveauänderung tatsächlich erforder-
lich sein, ist dies nur mit schriftlicher Zustimmung der GASCADE und gegebenen-
falls nach Prüfung durch einen Sachverständigen möglich.

Bohren, Rammen, Sprengen. Bohr-, Ramm- sowie Sprengarbeiten sind 
schriftlich anzuzeigen und bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
der GASCADE. Die Auswirkungen auf die Anlagen sowie die spezifische Vorge-
hensweise (siehe Anhang der DIN EN 1594) sind zu ermitteln und gegebenenfalls 
mit einem Sachverständigen abzustimmen.

Wiederherstellung. Vor dem Wiederverfüllen freigelegter Anlagen ist ein 
GASCADE-Verantwortlicher zu informieren. Der ursprüngliche Zustand ist wieder-
herzustellen. Beim Verfüllen der Baugrube ist die Anlage mindestens 0,2 m mit 
steinfreiem neutralem Boden zu umhüllen. Die Weiterverdichtung hat lagenweise 
zu erfolgen. Der Einsatz von Verdichtungsgeräten ist mit GASCADE abzustimmen.
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Drainagen/Tiefenlockerung. Neue Drainagen sind grundsätzlich in Längs-
richtung zur Anlage außerhalb des Schutzstreifens zu verlegen.

Im Falle einer nicht vermeidbaren Kreuzung ist ein lichter Mindestabstand zur  
Anlage von 0,4 m einzuhalten. Der Einsatz von Kabelfräsen und -pflügen im 
Schutzstreifen ist grundsätzlich nicht gestattet.

Tiefenlockerungsmaßnahmen dürfen nur in Längsrichtung zur Anlage und nur in 
Abstimmung mit GASCADE erfolgen.

Parallelführungen. Die Parallelführung von Verkehrswegen, Leitungen und 
Kabeln hat grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu erfolgen.

Grabenlose Verlegung. Bei grabenloser Verlegung von Leitungen und 
Kabeln ist ein paralleler bzw. lichter Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden 
Anlagen einzuhalten. Die Wahl des Vortriebverfahrens ist darzulegen und mit 
GASCADE abzustimmen. Die tatsächliche Lage der GASCADE-Anlage ist örtlich 
durch Freilegung im Beisein eines GASCADE-Verantwortlichen festzustellen.

Errichtung von Hochspannungsfreileitungen. Bei der Planung und 
Errichtung von Hochspannungsfreileitungen sind die Empfehlungen der Arbeits-
gemeinschaft (AfK: Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen) sowie 
die Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) zu beachten. 
Der Abstand des äußeren Leiterseils zur Rohrachse darf im Parallelverlauf 10 m 
nicht unterschreiten.
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Kreuzungen von Leitungen und Kabeln. Bei kreuzenden Leitungen/Ka-
beln ist ein lichter Mindestabstand von 0,4 m einzuhalten. Der Einsatz von Kabel-
fräsen oder -pflügen ist im Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Kreuzende Kabel 
sind in einem Schutzrohr zu verlegen.

Aus Gründen des kathodischen Korrosionsschutzes ist für kreuzende Stahllei-
tungen eine doppelte Außenisolierung vorzusehen. Sollte die kreuzende Leitung 
ebenfalls kathodisch geschützt sein, so ist vom Antragsteller darzulegen, ob auf 
jeder Leitung Potenzialmessstellen anzubringen sind. Die VDE 0150 ist dabei zu 
beachten. 

Die Schutzmaßnahmen müssen mind. 1,0 m über die Anlage hinausragen. Die 
Kreuzungen sollen möglichst rechtwinklig erfolgen.

Errichtung von Windenergieanlagen. Die Abstände der Windenergie-
anlagen sind so groß zu wählen, dass eine mögliche mechanische Gefährdung 
der Anlagen ausgeschlossen werden kann. Die Gefährdungsbeurteilung sowie 
einzuhaltende Mindestabstände ergeben sich aus der Einzelfallprüfung durch 
GASCADE.

Errichtung von Bauwerken. Eine Überbauung des Schutzstreifens ist grund-
sätzlich nicht zulässig. Ein größeres Abstandsmaß über die Grenzen des Schutz-
streifens hinaus kann sich aus Art und Maß der geplanten Bebauung sowie aus 
dem Nachbarrecht ergeben.
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ErrICHtunG von StrASSEn, wEGEn, PArKPlätzEn. bei neu-/umbau von 
Straßen und wegen darf ein lichter mindestabstand von 1,5 m zwischen oberkante 
rohrscheitel und oberkante fahrbahn nicht unterschritten werden. In fällen, in 
denen dieses nicht möglich ist, bedarf es einer Einzelfallprüfung und schriftlichen 
Genehmigung durch GASCADE. Das gilt auch für das Anlegen von Parkplätzen, 
Sportplätzen etc. im bereich des Schutzstreifens. Der Aufbau und die Details der 
bauausführung sind gesondert abzustimmen.

bEwuCHS. Der Schutzstreifen ist grundsätzlich von Pflanzenwuchs, der die 
Sicherheit der Anlagen beeinträchtigen kann, freizuhalten. Dazu zählen Bäume, 
Hecken sowie Sträucher.

wASSErläufE unD GräbEn. beim Anlegen/vertiefen von wasserläufen oder 
Gräben ist ein lichter Abstand zum rohrscheitel von mindestens 1,5 m einzuhal-
ten. In fällen, in denen dieses nicht möglich ist, bedarf es einer Einzelfallprüfung 
und schriftlichen Genehmigung durch GASCADE.

SCHIlDErPfäHlE. Schilderpfähle dürfen ohne schriftliche zustimmung der  
GASCADE nicht entfernt oder versetzt werden. GASCADE behält sich vor, die  
gegebenenfalls erforderliche wiederherstellung und Einmessung der 
Schilderpfähle auf Kosten des verursachers vorzunehmen.

mAuErn, zäunE. Die Errichtung von mauern und zäunen im Schutzstreifenbe-
reich bedarf der schriftlichen zustimmung durch GASCADE.
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Überlassung der  
Abschlussdokumentation

Spätestens 12 Wochen nach dem Ende der Bauarbeiten sind der GASCADE  
unaufgefordert qualifizierte Einmessungs- und Planunterlagen mit Darstellung 
der Lage, Höhe sowie den technischen Daten der Baumaßnahme zur Verfügung  
zu stellen.
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Kosten und Haftung

Die Erteilung einer Leitungsauskunft durch die GASCADE erfolgt kostenfrei für  
den Anfragenden.

GASCADE behält sich vor, die darüber hinausgehenden Kosten für eventuell er-
forderliche Sicherungsmaßnahmen, Betriebsaufsichten oder Gutachten dem Ver-
ursacher in Rechnung zu stellen.

Der Verursacher haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle durch die 
Baumaßnahme entstandenen Schäden sowie Folgeschäden. 
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MaSSnahmen im 
Schadensfall

Sollten während der Bauarbeiten Anlagen beschädigt werden oder Ereignisse 
eintreten, die einen Schaden vermuten lassen, so ist unverzüglich die ständig 
erreichbare Dispatchingzentrale in Kassel unter der gebührenfreien

Notrufnummer 0800-83 300 10

zu benachrichtigen.

Auch geringfügig erscheinende Druckstellen und Beschädigungen der Umhüllung 
der Erdgashochdruckleitung sowie Beschädigungen am Begleitkabel aufgrund 
unabsehbarer Folgeschäden müssen unverzüglich gemeldet werden.

Die Schadenstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeiter oder Beauftragten der 
GASCADE zu sichern und zu beaufsichtigen.
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GASCADE-Betriebsstellen

Pipelineservice Bunde
Heerenweg 8
26831 Bunde
Tel. +49 4953 9188-2513

Pipelineservice Rehden
Am Langen Lande 5
49453 Rehden 
Tel. +49 5446 206040-2011

Pipelineservice Lippe
Ellernbrede 5
32107 Bad Salzuflen, OT Lockhausen
Tel. +49 5222 369694-2609

Pipelineservice Reckrod
Mengerser Straße 30 
36132 Eiterfeld
Tel. +49 6672 9203-1230

PIPElInESErvICE wEISwEIlEr
Am Kraftwerk 1
52249 Eschweiler
tel. +49 2403 99001-2404

PIPElInESErvICE Gno (norD) lubmIn 
freesendorfer weg 2
17509 lubmin
tel. +49 38354 1793-2830 

PIPElInESErvICE Gno (SüD) olbErnHAu 
Heinrich-Heine-weg 7
09526 olbernhau
tel. +49 37360 39-1530 

PIPELINESERVICE BENSHEIM 
Bruchwiese 4
64625 Bensheim
Tel. +49 6672 9203–1286 
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Stefan Jope

Telefon 0341/3504-133

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 00979/23
Reg.-Nr.: 02915/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

MIKAVI Planung GmbH 
Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 21.02.2023

Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde 
Weitenhagen - hier: Entwurf (Stand November 2022)

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail mit Download-Link 02.02.2023 GDMCOM sch/köh_3001
E-Mail mit Download-Link 30.01.2023 ONTRAS sch/köh_3001

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig betroffen  ONTRAS
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 54.056511, 13.479642

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 00979/23 - 21.02.2023 - Seite 2 von 47



GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der 
Gemeinde Weitenhagen - hier: Entwurf (Stand November 2022)

PE-Nr.: 00979/23
Reg.-Nr.: 02915/22

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Anhang – ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde 
Weitenhagen - hier: Entwurf (Stand November 2022)

PE-Nr: 00979/23
Reg.-Nr.: 02915/22

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers.

Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende 
Schutzstreifenbreiten sind dem Bestandsplanwerk bzw. den digitalen Daten zu entnehmen):

Anlagentyp Anlagenkenn-
zeichen DN

Schutz-
streifen-
breite 
(in m)

Zuständig

Ferngasleitung (FGL) 98 300
400 6,00 ONTRAS Gastransport GmbH | 

Instandhaltungsbereich Neustrelitz

Mögliche sonstige Einbauten und Zubehör

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit 
Fernsprechdose (FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit 
Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstärkte FGL-Umhüllung (GFK), Wassertopf (WT), 
Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbläser (A), 
Isolierstück/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen (KM), 
Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehälter (KUFB), Kabelmarker (M), 
Kabelgarnituren, Banderder, Gleichrichterschrank

Die derzeitige ungefähre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen. 

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsächliche Lage in 
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche 
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten 
durchzuführen.

Zum geplanten Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde 
Weitenhagen bestehen Einwände. Die Auflagen und Hinweise unserer Stellungnahme (PE-Nr.:06891/22 
Reg.-Nr.:02915/22) vom 03.08.2022 zum Vorentwurf des v.g. Bebauungsplanes finden im aktuellen Entwurf 
keine Beachtung. Daher sind die folgende Auflagen und Hinweise in den Entwurf zu übernehmen:

1. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen weiterhin, wie schon zum Vorentwurf des v.g. Bebau-
ungsplanes beschriebene, Interessenberührungen:

a. innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich 
die ONTRAS-Ferngasleitung (FGL) 98

b. innerhalb der als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Energiegewinnung auf 
der Basis solarer Strahlungsenergie (Planteil 2) festgesetzten Fläche befindet sich die 
ONTRAS-Ferngasleitung (FGL) 98 sowie die ONTRAS-Armaturengruppe AG 98-11 mit einem 
Ausbläser

c. geplante Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im explosionsgefährdeten Bereich 
um den Ausbläser der AG 98-11
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d. Überbauung der FGL 98 durch eine geplante Zuwegung zum Planteil 2 (von der 
bestehenden Auffahrt der Bundesstraße B 109 nördlich der Ortslage Diedrichshagen)

e. geplante Leitungsüberfahrungen der FGL 98 mit dem zu erwartenden Schwerlastverkehr im 
Zuge der Errichtung der Photovoltaikanlage

f. auf der mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft, welche als extensive Mähwiese zu entwickeln ist, befindet sich 
die FGL 98

2. Die ONTRAS-Ferngasleitung (FGL) 98 ist in Ihren Unterlagen eingetragen. Wir gehen von einer 
lagerichtigen Übernahme der bereitgestellten Unterlagen aus.

Der Schutzstreifen der v. g. Ferngasleitung ist zusätzlich als eine mit einem 
Leitungsrecht belastete, nicht überbaubare Fläche darzustellen.

Wir bitten um Ergänzung der lagerichtigen Darstellung mit entsprechender 
Beschriftung, der Armaturengruppe AG 98-11, in Ihren Planzeichnungen.

3. In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes ist die o.g. Ferngasleitung der ONTRAS zu 
benennen und unter Punkt 6 „Wirtschaftliche Infrastruktur“ ergänzen.

Ferner ist in der Begründung zum Entwurf auf die sich ergebenden Nutzungseinschränkungen 
hinzuweisen und nachfolgende Hinweise und Auflagen zu ergänzen.

4. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen 
errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der 
Anlage/n vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden können.

Der Schutzstreifen der Anlage ist so zu gestalten, dass dieser zu jeder Zeit begehbar, 
befahrbar sowie sichtfrei ist. Der Schutzstreifen darf weder überbaut noch eingefriedet 
werden. Eine ständige Erreichbarkeit des Schutzstreifens durch Personal und Technik ist 
zu gewährleisten.

Niveauänderungen und Flächenbefestigungen im Schutzstreifen der ONTRAS-Anlagen sind grund-
sätzlich nicht zulässig.

5. Im angefragten Bereich plant die ONTRAS die Sanierung der Ferngasleitung (FGL) 98. 
Der Ausführungszeitraum ist voraussichtlich für das Jahr 2025 vorgesehen. Baupläne 
liegen uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Mit Blick auf die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage weisen darauf hin, dass für die Beseitigung 
von möglichen Störungen bzw. für Sanierungen an der Ferngasleitung ein Mindestabstand von 10 
Metern zwischen Ferngasleitung und Photovoltaikanlage einzuhalten ist. Die Einfriedung der 
Photovoltaikanlage ist ebenfalls in einem Abstand von mindestens 10 Metern zur Ferngasleitung 
anzuordnen.

6. Der unter Punkt 6. unserer Stellungnahme (PE-Nr.:06891/22 Reg.-Nr.:02915/22) vom 03.08.2022 
geforderte Mindesabstand von 66 m zum Ausbläser der Armaturengruppe (AG) 98-11 kann nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Netzbereich entfallen.

7. Unter Berücksichtigung der unter Pkt. 5. genannten Abstände bitten wir, für den betreffenden 
Bereich, um entsprechende Anpassung der Baugrenze in der Planzeichnung.

8. Mit Blick auf die Überbauung der FGL 98 durch eine geplante Zuwegung (siehe Pkt. 1. d) teilen wir 
Folgendes mit. 
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Aufgrund der Tiefenlage der FGL 98, des Alters sowie der Tatsache, dass die Ferngasleitung im 
betreffenden Bereich nicht für solche Querungen konzipiert und gebaut worden ist, sind Anpassung 
an die neuen Verhältnisse erforderlich. 

Dies bedeutet, dass vor Errichtung der Zuwegung Diagnosemaßnahmen an der Ferngasleitung 
durchgeführt werden müssen, in deren Ergebnis über den Umfang erforderlicher Leitungs-
sicherungsmaßnahmen entschieden wird. 

Die Diagnosemaßnahme an der Rohrleitung erfolgt über die gesamte Länge, des durch die 
Zuwegung in anspruchgenommene Schutzstreifens. 

Die Diagnosemaßnahme erfolgt zu Lasten des Verursachers. 

Nach schriftlicher Auftragserteilung des Vorhabenträgers an die ONTRAS Gastransport GmbH, NB 
Nord wird der Betreiber die v. g. Maßnahmen an der Anlage einleiten. Ansprechpartner hierfür ist:

ONTRAS Gastransport GmbH Tel. (0341) 27 111-2655
Netzbetrieb Fax (0341) 27 111-2302
(AZ: MANF 600600) 
Postfach 21 11 48 
04112 Leipzig

9. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft im Bereich des Schutzstreifens sind so zu gestalten, dass dieser jederzeit ohne 
Einschränkungen begehbar, befahrbar und sichtfrei ist. Niveauänderungen des Geländes oder 
Anpflanzungen im Schutzstreifen der Ferngasleitung sind unzulässig.

Hierzu weisen wir insbesondere auf die Beachtung des Abschnit III/6. der beiliegenden Schutz-
anweisung hin.

10. Damit die öffentliche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht beeinträchtigt oder gefährdet 
werden, sind jegliche Planungen im Bereich der Anlagen rechtzeitig abzustimmen.

11. Die vorgenommenen Änderungen sind uns zur erneuten Stellungnahme vorzulegen.

12. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an dem Verfahren zu beteiligen.

13. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu übergeben.

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-
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Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
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Anlagen/ Pläne:
Übersichtskarte
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Sonderplan / Profil 93-1

Verteiler:
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Herr Salomon ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Szadkowski ONTRAS Gastransport GmbH
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I. Einleitung

1. 	 Zur Bedeutung dieser Broschüre

Um die öffentliche Sicherheit jederzeit zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung/ 
Gefährdung der Versorgungsaufgaben auszuschließen, gelten im Bereich/Umfeld von 
ONTRAS-Anlagen erhöhte Sicherheitsanforderungen.

Diese Broschüre wendet sich in erster Linie an alle Verantwortlichen, deren Planungen 
und Bauvorhaben die Interessen von ONTRAS berühren – Bauherren, Planer, Ausführende, 
Behörden, Privatpersonen und andere. Sie enthält eine Reihe verbindlicher Regelungen 
und Informationen, die eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung solcher Vor-
haben ermöglichen sollen. Deren rechtzeitige Beachtung erleichtert die erforderliche 
Zusammenarbeit und vermeidet sowohl Stillstände als auch unnötige Kosten in allen  
Phasen der Abwicklung.	

Die Broschüre ersetzt weder das Zustimmungsverfahren gemäß Abschnitt II noch die 
vor Baubeginn obligatorische örtliche Einweisung. Als integraler Bestandteil des zuge-
hörigen Schriftwechsels und ggf. zu führender Beratungen ist sie von grundlegender  
Bedeutung. Inhaltlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, gilt sie in der Regel in Verbin-
dung mit ergänzenden fallbezogenen Bestandsauskünften/Stellungnahmen.

Soweit nicht anders geregelt, erstreckt sich der Geltungsbereich dieser Broschüre auch auf 
Anlagen anderer Unternehmen, für welche die ONTRAS-Gruppe Dienstleistungen erbringt.

2.	 Die Anlagen von ONTRAS 

ONTRAS ist ein Fernleitungsnetzbetreiber im europäischen Gastransportsystem mit Sitz in 
Leipzig. 

Das Fernleitungsnetz von ONTRAS befindet sich überwiegend im Gebiet der Bundeslän-
der Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. Dazu gehören im Wesentlichen folgende ober- und unterirdische Anlagenarten:
 
•	 Gashochdruckleitungen 16 bis 100 bar (i. d. R.) bezeichnet als Ferngasleitungen)
•	 Gasdruckregel-, Verdichter- und Biogaseinspeiseanlagen 
•	 ein- oder mehrzügige Kabelschutzrohranlagen
•	 Steuer-/Elektrokabel
•	 Korrosionsschutzanlagen mit Anodenanlage (horizontal oder vertikal) und Kabel(-n)
•	 Erderanlagen
•	 Mess- und Regelanlagen, Kabelschränke 
•	 sonstiges Zubehör

I
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Hinzu kommen Grundstücke, die sich im Eigentum von ONTRAS befinden.

Die ONTRAS-Anlagen befinden sich in der Regel auf fremden Grundstücken, zu deren  
Mitbenutzung ONTRAS und von ihr beauftragte Dritte aufgrund von Vereinbarungen 
mit den Grundstückseigentümern bzw. im Grundbuch eingetragener dinglicher Rechte 
berechtigt sind.

Die Anlagen von ONTRAS verlaufen überwiegend unterirdisch. Nicht alle Anlagen und 
Trassenabschnitte sind in der Örtlichkeit durch Hinweisobjekte (Markierungen, Schil-
derpfähle, Messsäulen und Festpunktzeichen) gekennzeichnet. Das Nichtvorhandensein 
derartiger Hinweise allein lässt also keinesfalls auf bestehende Baufreiheit schließen.

Die Anlagen von ONTRAS liegen in der Regel mittig in einem dinglich gesicherten 
Schutzstreifen, welcher wie folgt variiert:

•	 Ferngasleitungen:				         2 bis 10 m
•	 Kabelschutzrohranlagen:				     1 m
•	 Steuer-/Elektrokabel:					      1 m
•	 Horizontalanodenanlagen:				    4 m
•	 Vertikalanodenanlagen (auch Tiefenanoden genannt):	 5 m (Radius)

Darüber hinaus bestehen bei einigen Anlagen Sicherheitsabstände zu bestimmten  
Objekten und Maßnahmen, die bei der Planung und Realisierung entsprechender Vor- 
haben zu berücksichtigen sind. 

Die Erddeckung beträgt in der Regel bei Ferngasleitungen und bei Horizontal-/Vertikal- 
anodenanlagen ca. 0,80 bis 1,00 m sowie bei Kabeln ca. 0,60 bis 1,00 m. Die Deckung 
kann auch geringer oder größer sein, da sich die Angaben und Pläne auf den Verlege- 
zeitraum beziehen und nachträglich entstandene, unbekannte Niveauänderungen  
(die u. U. auch Minderdeckungen von ≤ 0,30 m zur Folge haben können) nicht berück-
sichtigen.
	
Dem Betriebszustand nach sind aktive (in und außer Betrieb befindliche) und stillgelegte 
Anlagen zu unterscheiden. Da bei einer Außerbetriebnahme von Ferngasleitungen ein 
sogenannter Betriebsüberdruck von mindestens 1 bar bis maximal 2 bar aufrechterhalten 
wird, sind sie als aktive gasführende Anlagen zu betrachten; die angeschlossenen aktiven  
Korrosionsschutzanlagen bleiben in Betrieb.

Bei stillgelegten Anlagen sind in Abstimmung mit ONTRAS Abweichungen von den Rege-
lungen und Vorschriften dieser Broschüre möglich. 

I
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1. Grundlegendes 

Dem Bauherrn/Planer/Ausführenden obliegt es, sich im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht,  
rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme bei allen in Frage kommenden Unternehmen nach  
unterirdischen Anlagen und den zu ihrem Schutz erforderlichen Maßnahmen zu erkun-
digen. Zu beachten sind neben den gesetzlichen Bestimmungen vor allem die anerkann-
ten Regeln der Technik und berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften in 
ihrer jeweils gültigen Fassung, insbesondere: 

•	 DVGW-Regelwerk GW 315: Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungs- 
anlagen bei Bauarbeiten 

•	 DIN 4124: Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
•	 DIN 18300 – VOB, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau- 

leistungen (ATV) – Erdarbeiten
•	 DGUV-Vorschrift 38 „Bauarbeiten“

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass behördliche Genehmigungen 
für ein Bauvorhaben unbeschadet der Rechte Dritter erteilt werden. Sie ersetzen also 
nicht das Zustimmungsverfahren bzw. die Zustimmung von ONTRAS.

Bei der Vorbereitung und Durchführung jeglicher Bauvorhaben ist ONTRAS rechtzei-
tig zu beteiligen, so dass alle erforderlichen Abstimmungen und ggf. festzulegende  
Diagnose-/Änderungs-/Sicherungsmaßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden  
können. Diese Forderung gilt u. a. auch für geplante Baustelleneinrichtungen, Erkun-
dungsmaßnahmen, Massen- und Schwertransporte sowie bei Pflanzungen, Natur-/Land-
schaftspflege und landwirtschaftlichen Sonderkulturen. 

Von Bedeutung sind neben direkten Anlagenbetroffenheiten auch mittelbare Interes-
senberührungen, etwa durch Arbeiten im Nahbereich oder aufgrund von Erschütterun-
gen. Weitere Beispiele sind Hochspannungsbeeinflussung und mögliche Einwirkungen 
von Windenergieanlagen. So kann sich der Betrachtungsbereich auch weit über den 
Schutzstreifen der betreffenden Anlage hinaus erstrecken.

ONTRAS ist neben vielen weiteren Netzbetreibern Mitglied des Bundesweiten  
Informationssystems zur Leitungsrecherche – BIL.

II. Erkundigungspflicht und ZustimmungsverfahrenII
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Einzureichen sind stets vollständige, eindeutige und aussagekräftige Unterlagen/ 
Informationen, entsprechend dem aktuellen Planungsstand in elektronischer Form.  
Dazu gehören im Wesentlichen:

•	 Absender mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
•	 Bauherr/Auftraggeber bzw. Bauausführender
•	 genaue Bezeichnung des Vorhabens/Betreff
•	 Planungsstand/geplante Bauzeit
•	 Vorhabenfläche (lagerichtiger Karteneintrag) 
•	 Übersichts-/Detaillagepläne und Schnitte (maßstäblich!)
•	 Beschreibung des Vorhabens/der Bauweise

Beim Planwerk werden Eignung und Angabe des Maßstabs sowie Nordpfeil vorausge-
setzt. Wenn möglich, ist in den Detaillageplänen ein Koordinatenraster darzustellen  
(System ETRS 89).

Mangelhafte Anfragen führen zur Aussetzung der Bearbeitung und zur Nachforderung 
von Unterlagen/Informationen.	

Im üblichen Rahmen erfolgt die Bearbeitung von Anfragen kostenfrei. ONTRAS behält 
sich vor, dem Bauherrn/Planer/Ausführenden darüberhinausgehende bzw. weiterfüh-
rende Aufwendungen (z. B. für Bauaufsicht, Ortung, Tiefbauleistungen, Messungen,  
Ergebnisauswertungen, Gutachtereinsatz, Änderungen von Anlagen usw.) in Rechnung 
zu stellen.

Auskünfte und Stellungnahmen gelten nur für den jeweils angefragten räumlichen  
Bereich und nur für die Anlagen der darin genannten Unternehmen, so dass ggf. noch mit  
Anlagen anderer Netz- und Speicherbetreiber bzw. -eigentümer, die ebenfalls zu beteili-
gen sind, gerechnet werden muss.

Die den Auskünften/Stellungnahmen beigefügten Pläne bzw. Kopien sind Eigentum  
von ONTRAS. Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von  
ONTRAS nicht vervielfältigt und keinem Dritten übergeben bzw. sonst wie zugänglich 
gemacht werden. Die Weitergabe an die mit der Planung und Ausführung beauftragten 
Unternehmen ist gestattet.

II
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Freizeichnungshinweise zum ONTRAS-Planwerk 
	
Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den analogen/digitalen Plänen 
enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Legetiefe unverbindlich 
sind; mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass unter- 
irdische Anlagen nicht zwingend geradlinig und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Den 
Angaben zur Überdeckung darf insbesondere aufgrund von Niveauänderungen, auf  
welche ONTRAS keinen Einfluss hat, nicht vertraut werden.

Die tatsächliche Lage/Legetiefe der ONTRAS-Anlagen ist in jedem Fall durch fachge-
rechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung  
o. a.) festzustellen. Dies erfolgt im Rahmen einer örtlichen Einweisung unter Aufsicht  
eines Mitarbeiters oder Beauftragten von ONTRAS. Erforderliche Suchschachtungen 
sind durch den Antragsteller/das ausführende Unternehmen in Handschachtung auf  
eigene Kosten durchzuführen.

Die übergebenen Pläne geben den dokumentierten Bestand zum Zeitpunkt der Aus-
kunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer 
aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Plänen ist nicht zulässig.

Stillgelegte Anlagen sind in den Plänen unter Umständen nicht dargestellt, können in 
der Örtlichkeit jedoch vorhanden sein. 

Für die Lagerichtigkeit und Vollständigkeit der in den Plänen dargestellten Flurstücks-
grenzen und -bezeichnungen sowie Fremdanlagen übernimmt ONTRAS keine Gewähr. 

II
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2. Planungsanfrage/Bestandsauskunft 

Um die Interessen von ONTRAS frühzeitig berücksichtigen zu können, ist bereits zu  
Beginn der Planungstätigkeit eine Bestandsauskunft einzuholen. Im Fall einer Berüh-
rung/Näherung beinhaltet diese u. a. Aussagen zu den im angefragten Bereich vorhan-
denen/geplanten Anlagen, entsprechende Planunterlagen sowie Auflagen und Hinweise 
zum weiteren Ablauf.

Auf dieser Grundlage sind im Zuge der Planung jederzeit weitere Abstimmungen möglich, 
z. B. zur Nachreichung detaillierter Unterlagen/Informationen oder zur Klärung offener 
Fragen. Die Notwendigkeit einer erneuten Kontaktaufnahme ergibt sich zudem bei  
Planungsänderungen und bei Ablauf der Gültigkeitsdauer vorangegangener Schreiben. 

3. Anfrage des Bauausführenden 

Die Abstimmung zur Ausführung jeglicher Arbeiten ist rechtzeitig – also mindestens  
sechs Wochen vor dem beabsichtigten Beginn – durch das jeweils beauftragte Unter- 
nehmen zu veranlassen; einzureichen sind die Ausführungsunterlagen. Sofern der  
Anfrage nicht zu widersprechen ist, erhält der Antragsteller dazu eine Stellungnahme 
zur Bauausführung. Diese ist Voraussetzung für die obligatorische örtliche Einweisung.

Die Gültigkeit der Stellungnahme zur Bauausführung ist befristet auf sechs Monate.

Ablaufschema zur Einbeziehung von ONTRAS	  

Planungsanfrage/
Bestandsauskunft

Anfrage  
des Bauausführenden

Einweisungstermin 
vereinbaren

Einweisung 
vor Ort

Baubeginn

mind. 6 Wochen vor Bauabsicht

14 Tage vor 
Baubeginn

II
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Alle am Bauvorhaben beteiligten Personen (insbesondere der Bauherr/der Planer/das 
ausführende Unternehmen) sind vom Antragsteller über die Verhaltensregeln und Vor-
schriften der vorliegenden Broschüre zu informieren. Die im Schriftwechsel erteilten 
Auflagen und Hinweise von ONTRAS sind an diese weiterzuleiten. Den Bauherrn trifft  
die Gesamtverantwortung für sein Vorhaben. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass 
das ausführende Unternehmen bzw. die ausführenden Mitarbeiter über die Verhaltens-
regeln und Vorschriften im Bereich von ONTRAS-Anlagen unterwiesen werden. Die  
entsprechende Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren.

4. Örtliche Einweisung/Bautätigkeit	  

Auskünfte und Stellungnahmen, die bezüglich der ONTRAS-Anlagen eingeholt werden, 
berechtigen nicht zur Ausführung geplanter Maßnahmen. Die Genehmigung für Bau-/
Schachtarbeiten im Berührungs- und Nahbereich dieser Anlagen wird erst im Rahmen 
einer örtlichen Einweisung durch ONTRAS und/oder durch Beauftragte von ONTRAS 
erteilt. Diese Einweisung hat vor Beginn jeglicher Arbeiten zu erfolgen. 	

Die Terminvereinbarung ist rechtzeitig – also mindestens 14 Tage vor dem beabsich-
tigten Beginn der Arbeiten – zu veranlassen. Grundlage dafür ist die Stellungnahme 
zur Bauausführung, in der die zuständigen Mitarbeiter und Beauftragten von ONTRAS  
benannt sind. Anzugeben ist die zugehörige Posteingangsnummer.

Bei der örtlichen Einweisung vorzulegende Unterlagen: 

•	 gültige Stellungnahme zur Bauausführung (mit Anlagen) 
•	 damit ggf. angeforderte Unterlagen/Informationen 
•	 unterschriebene Empfangsbestätigung des Bauherrn	

Falls erforderlich und möglich, wird im Rahmen der Einweisung eine Ortung/Kennzeich-
nung der ONTRAS-Anlagen durchgeführt.

Die Einweisung wird seitens ONTRAS protokolliert.

Bei der Ausführung jeglicher Arbeiten sind die für ONTRAS-Anlagen geltenden sicher-
heitstechnischen Bestimmungen und Regeln einzuhalten. 	

Arbeiten, die die Sicherheit der ONTRAS-Anlagen gefährden können, dürfen ausschließ-
lich unter Aufsicht von ONTRAS und/oder eines Beauftragten von ONTRAS durchge-
führt werden. Den sicherheitsrelevanten Anordnungen ist Folge zu leisten.

II

PE-Nr. 00979/23 - 21.02.2023 - Seite 29 von 47



10

Bei Arbeiten im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen wird durch  
ONTRAS immer eine Aufsicht gestellt. Die Aufsicht ist weisungsbefugt hinsichtlich der  
Einhaltung der Anforderungen an die Anlagensicherheit, zum Schutz Dritter und/oder  
zum Arbeitsschutz und kann aus diesen Gründen die Arbeiten einstellen lassen. Daraus  
dem Bauherrn und/oder seinen Beauftragten evtl. entstehende Kosten trägt ONTRAS  
nicht. Je nach Umfang und Dauer der Bauarbeiten behält sich ONTRAS vor, dem Bauherrn  
die Kosten der Aufsicht in Rechnung zu stellen. Für diesen Fall wird ONTRAS vor Beginn 
der Arbeiten eine vertragliche Regelung mit dem Bauherrn vereinbaren. 

Besteht aus Sicht des Bauherrn die Notwendigkeit einer Bauaufsicht, kann er eine solche 
beantragen. Die eigene Verantwortlichkeit des Bauherrn und/oder seiner Beauftragten 
wird durch baubeaufsichtigende Maßnahmen von ONTRAS nicht eingeschränkt.

5. Abnahme/Dokumentation Endzustand	

Mit Beendigung der Baumaßnahmen hat – noch vor dem Verfüllen ggf. freigelegter  
ONTRAS-Anlagen – eine Abnahme durch ONTRAS und/oder durch deren Beauftragte zu 
erfolgen. Die Terminvereinbarung ist rechtzeitig zu veranlassen. 

Die Abnahme wird seitens ONTRAS protokolliert. Neben einer Einmessskizze sind Auf-
fälligkeiten und/oder noch zu erledigende Restarbeiten festzuhalten.

ONTRAS behält sich vor, alle an ihren Anlagen entstandenen Schäden zu Lasten des 
Bauherrn zu beseitigen. Dies gilt auch für die nach der Abnahme an ihren Anlagen fest-
gestellten Schäden (z. B. Isolationsschäden durch die nachfolgende Verfüllung).
	
Zur internen Verwendung sind ONTRAS innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
der Baumaßnahmen angefertigte Lagepläne und Längsschnitte der im Berührungs- 
bzw. Nahbereich von ONTRAS-Anlagen errichteten Anlagen/Bauten unentgeltlich zu 
übergeben.

II
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III. Technologische Schutzbestimmungen  

1. Allgemeines	

Voraussetzung für jegliche Arbeiten im Bereich der ONTRAS-Anlagen ist neben der 
schriftlichen Zustimmung (Stellungnahme zur Bauausführung) eine örtliche Einwei-
sung des Ausführenden. Siehe Abschnitt II/4.	

Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der ONTRAS-Anlagen keine bau- 
lichen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den  
Bestand oder Betrieb dieser Anlagen beeinträchtigen/gefährden können.	

Die Schutzstreifen sind jederzeit begehbar, befahrbar und sichtfrei zu halten; die  
ONTRAS-Anlagen müssen auch während der Bauphase ungehindert erreichbar sein. Die 
Schutzstreifen dürfen weder überbaut noch eingefriedet werden. Eine Nutzung als Stell- 
und Lagerfläche (z. B. für Baustelleneinrichtung, Gerätschaften, Material, Aushub, usw.) 
ist ebenfalls ausgeschlossen.

Niveauänderungen und Flächenbefestigungen im Schutzstreifen der ONTRAS-Anlagen 
sind grundsätzlich nicht zulässig. 

Im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen dürfen keine Arbeiten wie 
Tiefbau, Bohren, Fräsen oder Rammen durchgeführt werden, außer wenn die Leitung im 
Arbeitsbereich sichtbar freigelegt wurde. Bei Parallellage ist eine sichtbare Freilegung 
der Leitung im Abstand von maximal 20 m ausreichend.

Die Anlagen von ONTRAS dürfen nur in Handschachtung freigelegt werden.

Maschinenschachtung an aktiven ONTRAS-Anlagen (in und außer Betrieb) ist aus-
schließlich nach Feststellung der örtlichen Lage/Legetiefe mittels Handschachtung zu-
lässig. Dabei ist der Einsatz von Baumaschinen, etwa zum Freilegen dieser Anlagen, nur 
bis zu einer Annäherung von 0,5 m zulässig. Bei einer Annäherung von ≤ 0,5 m sind die 
Arbeiten ausschließlich in Handschachtung auszuführen. 

Baumaschinen dürfen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der Anlagen 
ausgeschlossen ist. Maschinenführer und Aufsichtspersonen müssen eine Ausbildung 
nach DVGW-Regelwerk GW 129 oder gleichwertig nachweisen können. Maschinen-
führer im Sinne der DGUV Regel 100-500 sind für Schachtarbeiten nur einzusetzen, 
wenn sie eine Ausbildung an einer zugelassenen Baggerschadendemonstrationsanlage  
haben. 	

III
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III. Technologische Schutzbestimmungen  

Die ONTRAS-Anlagen sind so zu sichern, dass eine Lageänderung von Rohren und  
Nebenanlagen verhindert und die Isolierung vor mechanischer Beschädigung geschützt 
wird. Leitungen, Kabelschutzrohranlagen und Kabel sind gegen Durchhang zu sichern. 
ONTRAS-Armaturen, die bis an bzw. über die Erdoberfläche reichen, sind zu schützen 
und durch Absperrungen zu sichern.

Ist ein Verbau von Baugruben/Gräben erforderlich, dürfen ONTRAS-Leitungen nicht als 
Widerlager benutzt werden. 

Die Entfernung oder Freilegung von Fundamenten der ONTRAS-Anlagen ist nicht zulässig. 

Bei der Verfüllung von Baugruben/Gräben sind die ONTRAS-Anlagen mindestens  
0,20 m mit steinfreiem neutralen Boden (Körnung nach DIN 18196) zu umhüllen. Zur 
weiteren Verfüllung dürfen keine Steine, kein schwer entfernbares Material und kein 
Bauschutt verwendet werden. Die Verdichtung hat lagenweise zu erfolgen.	

In Abhängigkeit von der Leitungsüberdeckung können Vibrationsplatten zur Bodenver-
dichtung eingesetzt werden, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche (N/cm2) folgende 
Werte nicht überschreiten darf:

ab 0,30 m Leitungsüberdeckung 8,5 N/cm2

ab 0,60 m Leitungsüberdeckung 13,5 N/cm2

Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind Schwingungsmessungen gemäß Abschnitt III/5 
nicht erforderlich.
	
Hinweisobjekte (Markierungen, Schilderpfähle, Messsäulen, Festpunktzeichen etc.)  
dürfen ohne Zustimmung nicht entfernt oder versetzt werden. ONTRAS behält sich vor, 
nach Abschluss der Arbeiten das Wiedereinsetzen der Hinweisobjekte und das Einmes-
sen zu Lasten des Bauausführenden vorzunehmen. Für die in der Örtlichkeit durch die 
vorgenannten Einrichtungen gekennzeichneten Punkte hat der Bauausführende die 
Verantwortung zu übernehmen und diese auf seine Kosten zu sichern. 
	
Unterirdisch zu errichtende Kanäle und zugehörige Schächte sind in Sonderfällen (z. B. 
im Bereich von Flüssiggasanlagen) gasdicht auszuführen. 

III
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2. Bauzeitliche und dauerhafte Überfahrungen	

Bauzeitliche und dauerhafte Überfahrungen von ONTRAS-Anlagen sind grundsätzlich 
so vorzusehen, dass: 

•	 eine nahezu rechtwinklige Kreuzung entsteht (mindestens 75°).
•	 ausschließlich linear verlaufende Leitungsabschnitte betroffen sind.
•	 Mantel-/Schutzrohrenden nicht überbaut werden.
•	 im Endzustand eine Mindestüberdeckung von 1,0 m eingehalten wird.

Das Befahren von Schutzstreifen mit schweren Bau-/Transport- und Kettenfahrzeugen 
ist nur nach erfolgter Zustimmung/Einweisung und unter Einhaltung besonderer Sicher-
heitsvorkehrungen gestattet.

Bauzeitliche Anlagenüberfahrungen in unzureichend befestigten Bereichen mit schwe-
ren Fahrzeugen sind ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. Aufschotterung, Aus- 
legen lastverteilender Stahl-/Betonplatten) unzulässig. ONTRAS behält sich darüber  
hinaus die Durchführung von Diagnose-/Sicherungsmaßnahmen vor.

Die Verkehrsführung entlang von ONTRAS-Anlagen hat außerhalb der Schutzstreifen 
zu erfolgen; Anlagenüberfahrungen in Längsrichtung sind grundsätzlich zu vermei-
den. Wende-/Rangierbereiche und Ausweichbuchten sind außerhalb der Schutzstreifen  
anzuordnen.

3. Kreuzungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau	

Kreuzungen von ONTRAS-Anlagen mit geplanten Leitungen/Kabeln sind grundsätzlich 
rechtwinklig und als Unterkreuzung auszuführen. Dabei sind Knickpunkte außerhalb der 
Schutzstreifen anzuordnen.
 
Bei Kreuzungen in offener Bauweise gilt:

•	 Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 0,50 m. Bei der Kreuzung 
von Ferngasleitungen mit E-Kabeln der Spannung ≥ 110 kV gilt ein Mindestabstand von 
1,00 m; zudem sind hier isolierende Zwischenlagen erforderlich.

•	 E-Kabel > 1 kV im Kreuzungsbereich von Ferngasleitungen sind zusätzlich in einem 
Schutzrohr (z. B. PE-HD, Stahl) zu verlegen. Die Schutzrohrlänge muss jeweils der 
Breite des Schutzstreifens entsprechen, mindestens aber 6 m betragen.

•	 Ist eine Unterkreuzung aufgrund einer zu großen Legetiefe nicht zumutbar, besteht –
nach schriftlicher Genehmigung durch ONTRAS – die Möglichkeit einer Überkreuzung.

•	 Bei der Überkreuzung von Ferngasleitungen sind alle geplanten Kabel im Kreuzungs-
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bereich zusätzlich in einem Schutzrohr zu verlegen (Länge = Schutzstreifenbreite, 
mindestens aber 6 m); im Bereich vorhandener Mantelrohre ist kein Schutzrohr  
erforderlich.

Bei Kreuzungen in geschlossener Bauweise gilt:	

•	 Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 2,00 m, sofern nicht die an-
stehenden Baugrundverhältnisse und projektspezifischen Randbedingungen einen 
größeren Mindestabstand erfordern.

•	 Es sind nur steuerbare Verfahren anzuwenden.
•	 Bei Spülbohrungen ist das ONTRAS-Merkblatt „Vorgaben zur Anwendung von gesteu-

erten horizontalen Spülbohrungen (HDD)“ zu beachten.
•	 Zur Feststellung der genauen Tiefenlage sind die zu kreuzenden Anlagen vor Beginn der 

Arbeiten unter Aufsicht von ONTRAS bzw. des zuständigen Dienstleisters freizulegen.
•	 ONTRAS ist das Bohrprotokoll unverzüglich zu übergeben.
	
Im Kreuzungsbereich mit erdfühligen, durchgängig elektrisch leitenden Materialien sind 
Ferngasleitungen über eine Länge von mindestens 3 m rechts und links der gekreuz-
ten Rohraußenkanten mit einer zusätzlichen Isolierung (doppelte Umhüllung) gemäß  
ONTRAS-Vorgabe zu Lasten des Verursachers zu versehen.	

Bei Verlegearbeiten mit Kabelpflug oder Grabenfräse sind im Kreuzungsbereich von 
ONTRAS-Anlagen deutlich sichtbare Markierungen anzubringen, damit die maschinelle 
Verlegung 3 m vor der Kreuzungsstelle endet und 3 m nach der Kreuzungsstelle wieder 
begonnen werden kann.	

Horizontal- und Vertikalanodenanlagen dürfen nicht mit Fremdanlagen gekreuzt bzw. 
durchquert werden.

4. Parallelführungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau	
	
In Parallellage geplante Leitungen/Kabel sind grundsätzlich außerhalb von ONTRAS- 
Schutzstreifen zu verlegen. Eine Überschneidung mit dem neu hinzukommenden Schutz-
streifen ist zu vermeiden.

Soweit erforderlich, sind bei Parallelführungen im Bereich öffentlicher Verkehrswege 
und -flächen (in Abhängigkeit von der Nennweite der Ferngasleitung) folgende lichte 
Mindestabstände zulässig:

≤ DN 600 = 1,00 m
> DN 600 = 1,50 m
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5. Erschütterungen 

Mit Erschütterungen einhergehende Arbeiten dürfen keine unzulässigen Schwingun-
gen an den Gasanlagen von ONTRAS verursachen. Im Zustimmungsverfahren besteht 
hierzu besonderer Abstimmungsbedarf; auf Anforderung sind detaillierte Angaben zur 
geplanten Technologie und zum Technikeinsatz nachzureichen. Die Auflagen zur Bau-
ausführung können Schwingungsmessungen und/oder andere Sicherungsmaßnahmen 
beinhalten. 

Baubegleitende Schwingungsmessungen kommen bei maschinellen Ramm-, Meißel- 
und Bodenverdichtungsarbeiten in einem Abstand von ≤ 30 m zu den Gasanlagen von  
ONTRAS in Betracht. Die daraus resultierenden Forderungen sind einzuhalten. 	

Rammarbeiten über bestehenden ONTRAS-Anlagen sind ausnahmslos untersagt!

Verdichtungsarbeiten entsprechend Abschnitt III/1 (Seite 13, Mitte) dieser Broschüre er-
fordern keine Schwingungsmessungen.	

Befinden sich Gasanlagen von ONTRAS innerhalb des Sprengbereiches nach der Techni-
schen Regel „SprengTR310“, ist ONTRAS im Zustimmungsverfahren die geplante Tech-
nologie zur gutachterlichen Prüfung (i. d. R. Prognoseberechnungen der zu erwartenden 
Erschütterungseinträge) vorzulegen. Im Ergebnis dieser Prüfung werden die notwen- 
digen Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen festgelegt.	

Alle mit der Vorbereitung/Umsetzung von Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen 
in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind ONTRAS zu erstatten. Dies betrifft ins-
besondere anfallende Kosten für den Gutachtereinsatz, die Messstelleneinrichtung ein-
schließlich Tiefbau, die Messdurchführung und -auswertung sowie die Baustellenaufsicht.

6. Pflanzungen		
	
Bei Pflanzungen sind grundsätzlich folgende lichte Mindestabstände einzuhalten:

•	 flachwurzelnde Sträucher und Hecken außerhalb des Schutzstreifens, jedoch nicht 
näher als 2,5 m zur Ferngasleitung

•	 kleinkronige Bäume und tiefwurzelnde Hecken außerhalb des Schutzstreifens, jedoch 
nicht näher als 5 m zur Ferngasleitung

•	 großkronige Bäume, nicht näher als 10 m zur Ferngasleitung
•	 Für stillgelegte Ferngasleitungen gilt bei jeglicher Bepflanzung ein lichter Mindestab-

stand von 1,5 m zur Ferngasleitung. 
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Zu Kabelschutzrohranlagen und Kabeln ist bei Pflanzungen ein lichter Mindestabstand 
von 2,5 m einzuhalten. 

Bei Horizontal- und Vertikalanodenanlagen ist der entsprechende Schutzstreifen zu beachten. 

Bei landwirtschaftlichen Sonderkulturen (z. B. Hopfen, Spargel, Weihnachtsbäume, 
Kurzumtriebshölzer, usw.) werden im Zustimmungsverfahren fallbezogene Mindestab-
stände und ergänzende Auflagen festgelegt. 

Mit den Pflanzarbeiten darf erst nach Kennzeichnung der Schutzstreifen bzw. der Min-
destabstände im Zuge der obligatorischen örtlichen Einweisung begonnen werden.

7. Elektrische Beeinflussung

Die Anlagen von ONTRAS werden durch Beschichtungen und Umhüllungen sowie zu-
sätzlich durch kathodischen Korrosionsschutz vor Korrosion geschützt.

Der kathodische Korrosionsschutz ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem über 
einen Elektrolyten (z. B. Erdboden) ein elektrischer Gleichstrom zwischen einer Anoden-
anlage und einer zu schützenden Metallstruktur (z. B. Leitungen) fließt. Durch diesen 
Schutzstrom erfolgt an der Metalloberfläche im Elektrolyten eine kathodische Polarisa-
tion. Dadurch wird verhindert, dass Metallionen aus der Metalloberfläche gelöst werden.

Korrosionsschutzanlagen bestehen aus:

•	 Gleichrichter
•	 Anodenanlage (horizontal oder vertikal)
•	 Kabel

Schutzanlagenschrank 

Stromanschluss
Anodenkabel (+)

Anoden
Bezugselektrode

Muffe

Koksbettung

Kathodenkabel (-)

Rohrleitung
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Generell sind Maßnahmen unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik so aus-
zuführen, dass eine Beeinflussung ausgeschlossen ist. Andernfalls muss eine Verände-
rung der Korrosionsschutzanlage oder des Schutzobjektes von ONTRAS erfolgen. Die 
hierfür erforderlichen Kosten sind durch den Bauherrn zu tragen. 

Bei einer neu hinzukommenden Anlage im Kreuzungs-/Nahbereich von ONTRAS- 
Anlagen muss in Abstimmung mit ONTRAS die Errichtung einer Potentialmessstelle  
(ONTRAS- und Fremdleitung messbar aufgelegt) zur Überwachung der Beeinflussung 
geprüft werden.

Es ist eine Nachumhüllung gemäß Abschnitt III/3 (Seite 15, Mitte) im Kreuzungs-/Nahbereich 
vorzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Nahbereich von ONTRAS-Anlagen (z. B. Rohrlei-
tungen, Anodenanlagen) Beeinflussungen durch Streuströme von Gleichstromanlagen 
an erdfühligen metallischen längsleitfähigen Objekten (z. B. Rohrleitungen, Leitplanken 
usw.) auftreten können. Zur Vermeidung dieser Beeinflussungen können zusätzliche 
Maßnahmen notwendig sein. Die Modalitäten und technischen Sachverhalte zu eventu-
ell notwendigen Maßnahmen, messtechnischen Untersuchungen usw. sind mit ONTRAS 
abzustimmen.

Zur Vermeidung von Hochspannungsbeeinflussungen von ONTRAS-Anlagen sind 
Maßnahmen gemäß den gültigen Normen und Technischen Empfehlungen, z. B DVGW- 
Arbeitsblatt GW 22 (textgleich mit der AfK-Empfehlung Nr. 3 und der TE 7 der SfB), 
DVGW-Arbeitsblatt GW 28 (textgleich mit der AfK-Empfehlung Nr. 11), durch den Bau-
herrn vorzusehen.

Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke Beeinflussungen zu erwarten, 
ist ein Gutachten zur Beurteilung der Hochspannungsbeeinflussung zu erstellen.

•	 Das Gutachten ist ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baubeginn zur Prüfung und 
Beurteilung der Beeinflussung zu übergeben.

•	 Evtl. bereits vorhandene Beeinflussungen sind in dem Gutachten zu berücksichtigen.
•	 Evtl. notwendige Schutzmaßnahmen an den Anlagen sind zu benennen. Diese werden 

nach Auftragserteilung durch den Bauherrn von ONTRAS zu dessen Lasten in eigener 
Regie durchgeführt.

•	 Nach Inbetriebnahme des Vorhabens können weitere Maßnahmen zur Vermeidung 
der Gefahr von Wechselstromkorrosion notwendig werden (z. B. messtechnische 
Untersuchungen, Einbau zusätzlicher Messtechnik, Errichtung von Erdungsanlagen 
mit Abgrenzeinheiten), die durch ONTRAS nach Auftragserteilung des Bauherrn  
durchgeführt werden.
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Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke keine Beeinflussungen zu  
erwarten, kann auf ein Gutachten zur Beurteilung der Hochspannungsbeeinflussung 
verzichtet werden. In diesem Fall sind die entsprechendenen Parameter des Vorhabens 
mit den zutreffendenen Kriterien der Regelwerke in einer schriftlichen Stellungnahme 
gegenüberzustellen, zu begründen und ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baube-
ginn zu übergeben.

Die Modalitäten und technischen Sachverhalte zum Gutachten, zu eventuell notwendi-
gen Sicherungsmaßnahmen, messtechnischen Untersuchungen usw. stimmt der Bau-
herr mit ONTRAS ab. 

8. Windenergieanlagen	

Planung und Errichtung von Windnergieanlagen unterhalb eines Mindestabstandes 
von 850 m zu gastechnischen Anlagen von ONTRAS bedürfen der Zustimmung durch  
ONTRAS.

9. Folgemaßnahmen an ONTRAS-Anlagen	

Planungen und Bauvorhaben Dritter können Diagnose-/Änderungs-/Sicherungsmaß-
nahmen an ONTRAS-Anlagen erforderlich machen. Diese sogenannten Folgemaßnah-
men sind nur in einfachen Fällen operativ im Rahmen des Baugeschehens realisierbar. 
In der Regel erfordern sie sowohl zeit- als auch kostenintensive Planungs- und Bauleis-
tungen.

Mit Blick auf mögliche Folgemaßnahmen an ONTRAS-Anlagen ist das im Abschnitt II 
dieser Broschüre beschriebene Zustimmungsverfahren bereits sehr frühzeitig in Gang 
zu setzen. Bei Erfordernis erhält der Antragsteller Informationen zur weiteren Vorge-
hensweise. Nach entsprechender Veranlassung kann die Planung und Realisierung von 
Folgemaßnahmen einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen.

Erfordert das verursachende Vorhaben ein Planfeststellungs-/Plangenehmigungs-/
Bebauungsplanverfahren oder dergleichen, müssen die Folgemaßnahmen in die Ver-
fahrensunterlagen (Erläuterungsbericht, Lagepläne, Bauwerksverzeichnis, Grunder-
werbsunterlagen usw.) eingearbeitet und die dazu erforderlichen Anträge gleichfalls 
genehmigt werden. Dies setzt zwingend voraus, dass ein ONTRAS-Fachplaner diese Fol-
gemaßnahmen geplant hat.
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ONTRAS kann erst dann mit der Realisierung der Folgemaßnahmen beginnen, wenn alle 
erforderlichen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Genehmigungen, Gestattun-
gen, Befreiungen, Erlaubnisse usw. sowie die Kostenübernahmevereinbarung und die 
Freigabe des Bauherrn vorliegen. 

Maßnahmen an ONTRAS-Anlagen erfolgen in eigener Regie unter Berücksichtigung ver-
sorgungstechnischer und witterungsbedingter Einschränkungen.

Mit der geplanten Bautätigkeit im Bereich der Folgemaßnahmen darf grundsätzlich erst 
begonnen werden, wenn diese abgeschlossen sind.
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IV. Verhaltensregeln im Schadensfall/Notrufnummer

Sollten während der Arbeiten ONTRAS-Anlagen beschädigt werden, so ist unverzüglich 
unter der gebührenfreien Notrufnummer — 0800 4434430 — die „zentrale Meldestelle“ 
(ZMS) zu benachrichtigen. 

Die zentrale Meldestelle stellt eine direkte Verbindung zum diensthabenden Dispatcher 
von ONTRAS her bzw. leitet die Informationen umgehend weiter.

Die Schadensstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeiter bzw. eines Beauftragten von 
ONTRAS zu beaufsichtigen und es sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Ge-
fahren zu treffen:

Bei ausströmendem Gas besteht Explosionsgefahr – daher Funkenbildung vermeiden, 
nicht rauchen, kein offenes Feuer anzünden. Angrenzende Gebäude auf Gaseintritt  
prüfen, falls Gas eingetreten ist, Türen und Fenster öffnen. Keine elektrischen Anlagen 
einschalten. 

•	 Sofort alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen.
•	 Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern.
•	 Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
•	 Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

Notrufnummer — 0800 4434430
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V. Im Zustimmungsverfahren häufig  
    verwendete Abkürzungen
a. B.	 - außer Betrieb
AfK	 - Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen
BE	 - Baustelleneinrichtung
BIL	 - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche
DGUV	 - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
DIN	 - Deutsches Institut für Normung
DN	 - Nennweite (diameter nominal)
DP	 - Auslegungsdruck (design pressure), [Bar]
DVGW	 - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
FGL	 - Ferngasleitung
GIS	 - Geografisches Informationssystem
IHB	 - Instandhaltungsbereich (von ONTRAS)
IHK	 - Instandhaltungskoordinator (von ONTRAS)
i. P.	 - in Planung
KKS	 - kathodischer Korrosionsschutz
KSA	 - Korrosionsschutzanlage
KSR	 - Kabelschutzrohranlage
MOP	 - maximal zulässiger Betriebdruck (maximum operating pressure), [Bar]
MR	 - Mantelrohr (aus Stahl/ bei Ferngasleitungen)
OP	 - Betriebsdruck (operating pressure), [Bar]
PE-HD	 - Polyethylen mit hoher Dichte (high density)
SfB	 - Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen
SMK	 - Schilderpfahl mit Messkontakt (auch Messsäule)
SPf	 - Schilderpfahl
SR	 - Schutzrohr (aus PE-HD / bei Kabeln)
Stk	 - Steuerkabel
TGL	 - Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (der DDR)
TS	 - Tangentenschnittpunkt (Knickpunkt einer Ferngasleitung im Lageplan)
VDE	 - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
VNG	 - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
VOB	 - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
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MERKBLATT 
 

 
 
Für die Unterkreuzung mittels gesteuertem horizontalen Spülbohrverfahren (HDD) gelten die 
folgenden Vorgaben: 
 
Bei der Unterkreuzung von Gashochdruckleitungen der ONTRAS Gastransport GmbH mittels gesteu-
ertem Bohrverfahren (HDD) ist im Schutzstreifen der zu unterquerenden Gashochdruckleitung ein Min-
destsicherheitsabstand von 2 Metern sicherzustellen. Die verfahrensbedingten Lagetoleranzen sind 
dem Mindestsicherheitsabstand hinzuzuaddieren. Die Unterkreuzung der Gashochdruckleitung hat 
rechtwinkelig zur Leitungsachse zu erfolgen und muss außerhalb von Richtungswechseln (TS-Punkten) 
liegen. Das Bohrprotokoll ist dem zuständigen Betreiber/Dienstleister zu übergeben. 
 
Hinsichtlich der Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung an das steuerbare horizontale Spülbohr-
verfahren wird auf das DVGW-Arbeitsblatt GW 321 verwiesen. Seitens der ONTRAS Gastransport 
GmbH wird empfohlen nur Unternehmen für diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW Ar-
beitsblatt GW 302 – Gruppe GN2 zertifiziert sind. Eine aktuelle Liste der nach dem DVGW Arbeitsblatt 
GW 302 – Gruppe GN2 zertifizierten Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link abgerufen wer-
den: 
 
http://www.dvgw-cert.com/de/unternehmen/verzeichnis.html 
 
Vor Beginn der Arbeiten ist die Gashochdruckleitung entsprechend DVGW-Arbeitsblatt GW 316 zu orten 
und der Trassenverlauf im angemessenen Umfang zu kennzeichnen. Im unmittelbaren Unterkreuzungs-
bereich ist die Gashochdruckleitung vor Beginn der Arbeiten bis zum Rohrscheitel freizulegen. Die Or-
tung und die Freilegung erfolgt im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH. Die festgestellte Rohrlage 
und -deckung sind mit den Planungsunterlagen zu verifizieren. Weiterhin sind der ONTRAS Gastrans-
port GmbH die Ergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. qualifiziertes Bodengutachten) für den Be-
reich der Unterkreuzung vor Beginn der Arbeiten zu übergeben. 
 
 
Für die Kreuzung in offener Bauweise gelten die folgenden Vorgaben: 
 
Bei der Kreuzung von Gashochdruckleitungen der ONTRAS Gastransport GmbH mittels offener Bau-
weise ist im Schutzstreifen der zu querenden Gashochdruckleitung ein Mindestsicherheitsabstand von 
0,5 Metern sicherzustellen. Die Kreuzung der Gashochdruckleitung hat rechtwinkelig zur Leitungsachse 
zu erfolgen und muss außerhalb von Richtungswechseln (TS-Punkten) liegen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutz von Gashochdruckleitungen bei Bauarbeiten wird auf den 
DVGW-Hinweis GW 315 und die Werknorm VN 263-011 verwiesen. Seitens der ONTRAS Gastransport 
GmbH wird empfohlen nur Unternehmen für diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW-
Arbeitsblatt GW 301 – Gruppe G1 oder DVGWArbeitsblatt GW 381 zertifiziert sind. Eine aktuelle Liste 
der nach diesen DVGW Arbeitsblättern zertifizierten Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link 
abgerufen werden: 
 
http://www.dvgw-cert.com/de/unternehmen/verzeichnis.html 
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Symbol Beschreibung

Symbole Ferngasleitungen (FGL)

Beschreibung

S
Absperrarmatur

Reduzierstück

EV
Entlüftungsventil

A
Ausbläser

J
Isolierstelle

KR
Kontrollrohr

Molchschleuse

Endverschluss (Klöpperboden)

G Gas Merkstein, G(MK) mit Meßkontakt

SPf

SMK

Gas Schilderpfahl

Gas Schilderpfahl/Meßkontakt mit Nr.

TS-Punkt mit Nr.

Zählerschrank

Einbindepunkt- Anfang ; Einbindepunkt- Ende

Einbindepunkt- Anfang ; Einbindepunkt- Ende

(Maßnahme berührt nicht direkt die FGL)

Z

TA
Tiefbettanode

K

DBE

Kontakt Cadwell Pin-Brazing

Bezugselektrode/DBE

Gleichrichterschrank

V Verteiler

E Erderschrank

KR

KP X

KVz

Spulenpunkt mit Nr.

Kabelverzweiger

Kabelreserve

KBM

M

KAM X

KOM X

KM X

Kondensatormuffe mit Nr.

StK Kabelblindmuffe

Kabelabzweigmuffe

Marker

Kabelmuffe Verbindung mit Nr.

KUFB X

KT

K X

Schilderpfahl mit Kabeltelefonstecker

Unterflurbehälter mit Nr.

Kabelmerkstein mit Nr.

FS
Schildersäule mit Fernsprecher

Gas-, KKS- und Kabel-Linientypen

Symbol

Gasleitung in Betrieb

Steuerkabel/ LWL

KKS-Anlage

Elektrokabel

Erderkabel

ELT

Gasleitung stillgelegt

Drainage

Erder

Gasleitung außer Betrieb

Gasleitung geplant

Schutzrohr (Mantelrohr)

Schutzrohr Kabel

Anodenfeld

Symbole Kathodischer Korrosionsschutz (KKS)

MR

Symbole Kabelschutzrohranlagen (KSR)/ Steuerkabel (Stk)

LWL-Anlage GasLINE

Auszug Signaturenkatalog

(zusätzlich gelten die DIN 18702 und DIN 2425-3)
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ARGUMENTE, DIE 
FÜR BIL SPRECHEN

„Mit BIL erhalte ich online eine Informa-
tion über zuständige und nicht zustän-
dige Leitungsbetreiber. Toll wäre die 
Mitwirkung aller deutschen Versorger 
und Betreiber bei BIL, sodass ich alle 
Anfragen und Antworten im BIL-System 
verwalten kann.“�

Barbara Cordes, FRIEDRICH VORWERK KG (GmbH & Co.) 

„Der ZDB vertritt die Interessen von inhaberge-
führten, mittelständischen Unternehmen auch 
in technischer Hinsicht. Insofern begrüßen wir 
die Initiative BIL, die eine kostenfreie Infra-
struktur zum Erhalt von Leitungsauskünften 

bietet. Ziel sollte die möglichst vollstän-
dige Beteiligung aller Leitungsbetreiber 
bei BIL sein, umso umfassender wird 
die Auskunft im Baugewerbe. Das 
genossenschaftliche Prinzip von BIL 
erreicht schon jetzt eine sehr gute 
Abdeckung.“ �
 Dipl.-Ing. Sebastian Geruschka, 

� Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 

„Die kostenfreie Anfrage und der digitale  
Workflow ermöglichen uns als Trassenplaner  

eine konzentrierte und zielgerichtete  
Erledigung der Leitungsanfrage und 
erhöhen die innerbetriebliche Optimie-
rung. Auch die umgehenden Rück-
beantwortungen von Fehlanzeigen 
erleichtern die sicheren Planungs-
arbeiten in hohem Maße.“�
 Dipl.-Ing. Christian Kellers, 

� BLANK Vermessungs- und Ingenieurbüro GmbH

eG

Die Leitungsauskunft

Unterstützende Fachverbände:

Deutsche 
Wissenschaftliche 
Gesellschaft für 

Erdöl, Erdgas und 
Kohle e.V.

Deutscher 
Verein des 
Gas- und 

Wasserfaches 
e.V.

Mineralöl- 
wirtschaftsverband 

e.V.

Verband der 
Chemischen 
Industrie e.V.

Zentralverband 
des Deutschen 
Baugewerbes 

e.V.

Teilnehmende Unternehmen am BIL-Portal

Status: 1. April 2018

BIL eG 
Josef-Wirmer Straße 1-3
53123 Bonn

info@bil-leitungsauskunft.de
www.bil-leitungsauskunft.de

       Heute 
		          schon 

geBIL t?
Kostenfreie Leitungsauskunft  
für die Bauindustrie

www.bil-leitungsauskunft.de
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Unterstützung der 
Fachverbände
Bereits seit der Gründung von 
BIL in 2015 unterstützen die 
wichtigsten Fachverbände die 
Aktivitäten. Darunter auch der 
Zentralverband des deutschen 
Baugewerbes (ZDB) e.V.

LEITUNGSAUSKUNFT 
NEU GEDACHT

BIL – Kostenfreie Bauanfrage und Leitungs-
auskunft in digitalem Prozess – rechtssicher, 
schnell, zuverlässig.

eitungsauskünfte 
einzuholen bedeu-
tete bis dato für die 
Bauwirtschaft oft 

großen Aufwand. Neben den 
Problemen, alle tatsächlich 
zuständigen und betroffenen 
Leitungsbetreiber zu erreichen, 
waren es vor allem oft intrans-
parente Kommunikationswege 
und fehlende Standards, die es 
für die Bauwirtschaft erschwer-
ten, qualifizierte und detaillierte 

Auskünfte zu erhalten und 
verarbeiten zu können. 
Dies hat sich mit BIL – dem 
ersten bundesweiten Informati-
onssystem zur Leitungsrecher-
che – geändert. BIL setzt neue 
Standards in der Leitungsan-
frage.
Vollständig digitale Arbeitspro-
zesse auf einer zeitgemäßen 
und aktuellen Internetplattform 
sind die Merkmale der neuen 
Leitungsauskunft mit BIL.

L

Rechtssicherheit

BIL bietet für Nutzer durch die 
automatisierte Archivierung 
und die Historienaufzeichnung 
den rechtssicheren Nachweis 
über die pflichtgemäße Einho-
lung von Leitungsauskünften. 
Im Rahmen der gesetzlichen 
Verpflichtungen dokumentiert 
BIL alle Vorgänge lückenlos. 

Zuständigkeitsprüfung
BIL prüft über die unsichtbaren, vom Leitungsbetreiber hinterlegten 
Flächen die Schnittmenge mit der Bauanfragefläche. Das Ergebnis der 
Analyse wird online und als Download mitgeteilt. Die als zuständig iden-
tifizierten Unternehmen erhalten automatisch die formulierte Anfrage.

Betroffenheitsprüfung
Die Betroffenheitsprüfung und ggf. Planauskunft erfolgt in  
Eigenverantwortung durch den Betreiber über BIL. BIL kennt  
keine Leitungsdaten und fungiert als Mittler zwischen Anfrage  
und Leitungsbetreiber.

Alle Leitungsbetreiber erreichbar
BIL ermöglicht die Adressierung aller bekannten Leitungsbetreiber, 
die derzeit nicht in BIL organisiert sind, mit der formulierten Bauan-
frage. Eine Zuständigkeitsprüfung erfolgt in diesem Fall nicht. Die 
Anfrage erreicht sofort den angesprochenen Leitungsbetreiber.

Kostenfreie Nutzung

BIL hat die Rechtsform einer 
eingetragenen Genossen-
schaft (eG) gewählt, um die 
gemeinschaftliche Strategie 
ohne Gewinnerzielungsabsicht 
zu betonen. Dieses Solidar-
prinzip ermöglicht es, die 
Nutzung für die Bauwirtschaft 
kostenfrei anzubieten.

BIL -- DER NEUE 
STANDARD

BIL -- NUTZEN IM ÜBERBLICK

Minimaler Aufwand – Maximaler Nutzen

eG	� Einmalige Formulierung der Bauanfrage zur Adressierung 
sämtlicher Leitungsbetreiber in Deutschland

eG	� Anfrage- und Dokumentationssystem für den gesamten 
Workflow der Bauanfrage

eG	� Online-Zuständigkeitsprüfung und Auflistung zuständiger 
sowie nicht zuständiger Leitungsbetreiber

Effizient, übersichtlich und modern

eG	� Zentrale Kommunikation der Anfragen und Antworten 
über das BIL-Portal

eG	� Einfache Formulierung der Bauanfrage über standardi-
sierte Anfrageinhalte zur Reduktion von Nachfragen

eG	� Zügige Bearbeitung und schneller Response

eG	� Amtlicher Kartenhintergrund und Luftbilder zur exakten 
Lokalisierung des Bauvorhabens

eG	� Moderne und attraktive GUI

Flexibel, rechtssicher und  
flächendeckend

eG	� Durchgehend digitaler Workflow  
und damit Vermeidung von  
Fehleingaben oder Fehlinterpretation

Einfache Erstellung  
der Anfrage
Die Erstellung und Absendung 
einer Bauanfrage ist in BIL 
denkbar einfach und innerhalb 
weniger Minuten von selbst IT- 
oder Internetungeübten zu be-
werkstelligen. Eine intuitive und 
stringente Menüführung leitet den 
Anfragenden durch den Erstel-
lungsprozess. Fehler sind ausge-
schlossen. Die Vollständigkeit der 
Anfrage ist gewährleistet.

Lokalisierung und   
Klassifizierung des 
Bauvorhabens
Durch die geographische Lokali-
sierung unter Nutzung von Luft-
bildern und amtlichen Karten des 
Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie und die Spezifizie-
rung mittels des Baustellenklassi-
fizierungkataloges ist gewährleis-
tet, dass sämtliche zuständigen 
Leitungsbetreiber unmittelbar die 
konkrete Betroffenheit von dem 
Bauvorhaben ermitteln können. 
Damit erhält der Anfragende eine 
garantierte qualitativ hochwertige 
und vollständige Leitungsauskunft 
aller betroffenen Betreiber, die 
über BIL erreicht werden.

Zentrale Informations- 
und Auskunftsplattform
Sämtliche Leitungsauskünfte 
und Informationen werden über 
das BIL-Portal dem Anfragenden 
bereitgestellt. Der Anfragende 
muss keine weiteren Kommunika-
tionswege zu einzelnen Leitungs-
betreibern mehr eröffnen. Dies 
vermeidet Redundanzen, schafft 
Transparenz und Übersichtlichkeit 
und spart Zeit und Ressourcen.
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Lisa Köhn

Von: Christoph Jeschke <jeschke.christoph@bvvg.de>
Gesendet: Montag, 27. Februar 2023 13:31
An: TöB
Betreff: Antwort: WG: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der 

Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übermittlung der Informationen zu dem o. g.  B-Plan Nr. 12 (Ihre E-Mail vom 
30.01.2023). Uns liegen derzeit keine Informationen über Sachverhalte vor, die aus 
grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Realisierung Ihres Vorhabens sprechen würden. 
Auf Grund des Umfangs und der Lage des hier betroffenen Planungsgebietes (Gemarkung 
Diedrichshagen, Flur 2) ist es wahrscheinlich, dass keine BVVG- Vermögenswerte von den 
geplanten Maßnahme und den späteren Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir bisher keine 
solchen identifizieren. Sollte sich dieser Umstand im Zuge der weiteren Plankonkretisierung als 
zutreffend erweisen und tatsächlich keine BVVG- Vermögenswerte betroffen sein, erklären wir für 
diesen Fall bereits hiermit unseren Verzicht auf eine weitere Beteiligung an der von Ihnen 
betriebenen Beteiligungsverfahren und der ggf. später von Dritten betriebenen Realisierung des 
Vorhabens.  
 
Andernfalls bitte wir Sie die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zu beachten: 
 
+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flächen wird, soweit nicht 
durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur zugestimmt, wenn dies aus 
technischen oder anderen objektiven Gründen erforderlich ist und dazu im Vorfeld die 
entsprechenden vertraglichen Abreden nach den gültigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. 
Kaufvertrag oder Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen. 

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und flächenkonkrete 
Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss von Verträgen seitens 
des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten Dienstleistungsunternehmens erfolgen 
wird. 

 
+ Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen werden und deren 
anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, sind von der 
BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach den gültigen Vermarktungswegen anzukaufen. Das 
gilt auch für Flächen, die im Zuge ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden sollen oder für solche reserviert werden müssen.  
 
+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten Maßnahmen keine 
Veränderungen an dem betroffenen BVVG- Vermögensgegenstand eintreten werden, die dessen 
Wert bezüglich Nutzung und Verwertung negativ beeinträchtigen. Sollten solche Veränderungen 
gegenüber dem Zustand des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der geplanten 
Maßnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer Entschädigung im vollen Umfang des 
eingetretenen Wertverlustes aus bzw. behält sich das Recht zur Geltendmachung solcher 
Ansprüche ausdrücklich vor.  
 
+ Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen Nutzern/Pächtern 
gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend gesondert zu entgelten. Die 
BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden Informationen über Nutzer und Pächter zur 
Verfügung.  
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+ Soweit im Zuge der Realisierung der Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in dem ein 
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige Flurneuordnungsbehörde am 
Planungs- und Realisierungsverfahren zu beteiligen.  
 
+ Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende dingliche Rechte 
oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den betroffenen Grundstücken, 
insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim Maßnahmeträger bzw. von ihm 
bevollmächtigter Dritter. 
 
+ Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung laufender 
Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden gesetzlichen Auftrages. Dies 
kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am Planungsverfahren oder den später zu 
realisierenden Maßnahmen zu beteiligenden Eigentümer nach sich ziehen.   
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Jeschke 
 
Christoph Jeschke 
Gruppenleiter 
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern 
Werner-von-Siemens-Straße 4 
19061 Schwerin 
Tel.:    +49 385 6434-210 
Fax:     +49 385 6434-133 
 
www.bvvg.de 
 
Geschäftsführung:  
Martin Kern, Thomas Windmöller 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein 
Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990 
USt-ID: DE 151744803 
Berufskammer: IHK Berlin 
 
Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen 
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Lisa Köhn

Von: Dr. Heinz, Michael <M.Heinz@greifswald.de>
Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2023 17:25
An: TöB
Cc: Wilde, Erik
Betreff: Stellungnahme UHGW zum Entwurf des  Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark 

Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen

Sehr geehrte Frau Köhn, 
 
die Gemeinde Weitenhagen beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagen an der 
Bahn“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer ca. 39,5 ha großen PV-Freiflächen-
Anlage als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ zu schaffen. Der Entwurf sieht dabei zwei Planteile vor, jeweils nördlich und südlich der 
Bahntrasse Greifswald – Lubmin. Die bebaubare Fläche des südlichen Planteils wird durch die 110/220 KV–
Leitung räumlich voneinander getrennt. Beide Planteile überschreiten in Teilen den 200 m Korridor entlang der 
Bahntrasse. Im Vergleich zum Vorentwurf hat sich die Fläche für das Sondergebiet „Energiegewinnung auf Basis 
solarer Strahlungsenergie“ von 44,2 auf nunmehr 39,5 ha zu Gunsten der im Plangebiet integrierten 
Maßnahmenflächen für die Eingriffskompensation verringert. 
 
Belange der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden durch dieses Planvorhaben nicht negativ berührt. 
Insgesamt werden mit dem Vorhaben Ziele der Greifswalder Klimaschutzstrategie (Masterplan 100 Prozent 
Klimaschutz)  zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung mit unterstützt. 
 
Ich begrüße, dass der Hinweis Nr. 1 unserer Stellungnahme zum Vorentwurf des o.g. B-Plans nun in der 
Entwurfsfassung bereits eingearbeitet wurde und eine Verortung des Umspannwerks im Nordosten des 
Plangebietes Nr. 1 erfolgt ist. Damit wurden unsere hierzu artikulierten Belange zum rücksichtsvollen Umgang 
der beginnenden Greifswalder Stadteingangssituation aufgegriffen. 
 
Ebenso wurde der Hinweis 2 zur Berücksichtigung der Trinkwasserschutzgebiete eingearbeitet. 
 
Zum Hinweis Nr. 3 kann ich Ihnen mitteilen, dass die UHGW das angekündigte Konzept zu den 
Standortvorschlägen für PV-Freiflächenanlagen erstellt hat und es vorgesehen ist, dieses noch im 1. Quartal des 
Jahres 2023 in den politischen Gremienlauf zu geben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Heinz 
Sachbearbeiter Flächennutzungsplanung 
___________________________________________________ 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Der Oberbürgermeister 
 
Stadtbauamt 
Abteilung Stadtentwicklung/ Untere Denkmalschutzbehörde 
Markt 15 
17489 Greifswald 
 
Postanschrift       Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
                               PF 31 53 
                               17461 Greifswald 
Telefon                  +49 3834 8536-4227 
Fax                         +49 3834 8536-4213 
E-Mail                    m.heinz@greifswald.de 
Internet                 www.greifswald.de  
 
Auf die Datenschutzerklärung der UHGW wird ausdrücklich aufmerksam gemacht - https://www.greifswald.de/de/datenschutzerklaerung/ 
 

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie im Schnitt 15g Holz, 260ml Wasser, 0,05kWh Strom und 5g CO2  
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Von: Lisa Köhn [mailto:koehn@mikavi-planung.de]  
Gesendet: Montag, 30. Januar 2023 13:50 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im AuŌrag der Gemeinde Weitenhagen beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
am o.g. Vorhaben. 
Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie biƩe an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
 
Die Unterlagen zum o.g. Vorhaben können Sie innerhalb von 7 Tagen unter folgendem Link abrufen: 
 
 

hƩps://we.tl/t-1Bu4ifnGKh 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 



Postanschrift: Hausanschrift:  

LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 

Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 

   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 

   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 

Ihre Anfrage vom 24.01.2023 Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-682-2023 

Schwerin, 10. Februar 2023 
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/


Wir setzen Maßstäbe. 
Mit Sicherheit. EWN

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 
Latzower Straße 1 | 17509 Rubenow

MIKAVI Planung GmbH 
Frau Leddermann 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Entsorgungswerk für 
Nuklearanlagen

Ihr Zeichen sch/köh_3001 
Ihre Nachricht vom 30.01.2023

Unser Zeichen gr-jw-sw-220223-01

Abteilung Stabsstelle Recht 
Name SylkeWoller 

Telefon +49 38354 4-5215 
Telefax +49 38354 4-8109 
E-Mail sylke.woller@ewn-gmbh.de

Datum 22.02.2023

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagenan an der Bahn"
der Gemeinde Weitenhagen
Hier: Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Leddermann,

der im Amt Landhagen ausgelegte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 12 
„Solarpark Diedrichshagen an der Bahn", bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B) in der Fassung vom November 2022, der Begründung 
und des Umweltberichts inkl. Anlagen sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wurden im Hinblick auf die Belange der EWN GmbH geprüft. Insoweit nehmen 
wir wie folgt Stellung:

Ein Teil der geplanten PV-Anlage befindet sich auf dem Flurstück 79/4 der Flur 2 
Gemarkung Diedrichshagen. Auf diesem Flurstück liegt ein Teil der 
Eisenbahnbetriebsanlage der Strecke von Ende Weiche 5 der Abzweigstelle 
Schönwalde (Strecken-km 5,358) bis zum Streckenende Lubmin Werkbahnhof 
(Strecken-km 25,774).

Gemäß der Begründung und den Blendgutachten können Blendwirkungen auf 
die Bahnstrecke je nach Ausrichtung der Module auftreten. Insoweit sind noch 
Maßnahmen zu definieren, welche die Blendwirkungen auf der Bahnstrecke 
unterbinden.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungahme vom 20.10.2022 gern. § 4 
Absatz 1 BauGB.

Mit freundlichen Grüßen

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Sylke Woller
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i. V.

Katha

Ein Unternehmen der EWN Gruppe

EWN Entsorgungswerk für 
Nuklearanlagen GmbH 
Latzower Straße 1 
17509 Rubenow

Telefon +49 38354 4-0 
Telefax +49 38354 22458

poststelle@ewn-gmbh.de
www.ewn-gmbh.de

Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr. Bernd Halstenberg

Geschäftsführung 
Henry Cordes (Vorsitzender) 
Joachim Löbach

Amtsgericht Stralsund | HRB90 
USt-ldNr. DE 137 580 664

Deutsche Bank AG
IBAN DE77 1307 0000 0222 7775 00
BIC DEUTDEBR

mailto:sylke.woller@ewn-gmbh.de
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Lisa Köhn

Von: silke.jahnke@sw-greifswald.de
Gesendet: Donnerstag, 23. Februar 2023 09:18
An: TöB
Betreff: Leitungsauskunft 0059/2023
Anlagen: 2023_0059_Anschreiben.pdf; 2023_0059_Erzeugung_Stellungnahme.pdf; 

2023_0059_Freistellungsvermerk.pdf; 2023_0059_Schutzanweisung.pdf; 
2023_0059_Trinkwasser_Lageplan.pdf; 2023_0059
_Trinkwasser_Stellungnahme.pdf; 2023_0059
_Trinkwasser_Stellungnahme_Betriebsleiter_Gas_Wasser.pdf

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrer LeitungsauskunŌ "Bebauungsplan Nr. 12 - Solarpark Diedrichshagen an der Bahn -der Gemeinde 
Weitenhagen unter der Vorgangs-Nr. 0059/2023 erhalten Sie die entsprechenden Unterlagen. 
 
Die Bestandspläne sind nur mit den Stellungnahmen der entsprechenden Medien gülƟg. Die Stellungnahme vom 
Leiter Erzeugung/Wassergewinnung vom August 2022 zur LeitungsauskunŌ 0308/2022 behält ihre GülƟgkeit. Der 
vorhandenen Stellungnahme ist nichts Neues hinzuzufügen. 
 
Beachten Sie den Freistellungsvermerk und die Leitungsschutzanweisungen! 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
i.A.Silke Jahnke 
E-Mail: silke.jahnke@sw-greifswald.de 
Tel.: 03834 53 2190 
Fax: 03834 53 2250 
Internet: hƩp://www.sw-greifswald.de  
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Leitungsauskunft: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde

Weitenhagen

 

 

Vorgangs-Nr.: 0059/2023

 

 Sehr geehrte Damen und Herren

 

für die Baumaßnahme erteilen wir Ihnen die Zustimmung unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahmen:

 

 

Die Standortgenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer mit der

Baudurchführung begonnen wird.

Leitungsschutzanweisungen und Freistellungsvermerk sind auf der Baustelle zusammen mit den Stellungnahmen

und Bestandsplänen vorzuhalten.

 

 

Freundliche Grüße

 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne handschriftliche Unterschrift gültig.
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Bebauungsplan Nr.12 „Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde Weitenhagen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorstehend bezeichneter Angelegenheit weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass sich innerhalb des
Bebauungsplanes Nr.12 eine im Eigentum der Stadtwerke Greifswald GmbH befindliche
Rohwasserfernleitung befindet, die zwischen der Wasserfassung Hanshagen und dem Wasserwerk Groß
Schönwalde verläuft. Ein entsprechender Plan über die genaue Lage und den Verlauf ist beigefügt.

Die Dimension dieser Asbestzementleitung (AZ) beträgt DN 300. Der einzuhaltende
Sicherheitsabstand/Schutzstreifen beträgt jeweils 6m von der Leitungsachse, mithin insgesamt 12m.
Innerhalb dieses Bereichs sind jegliche Bauarbeiten, eventuelle Uberbauungen oder sonstige
Einwirkungen zu unterlassen, die den Bestand, den Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden
können. Insofern sind in diesem Bereich auch das Arbeiten mit schwerem Gerät oder das Abstützen und
Abstellen von Lasten untersagt.

Etwaig durchzuführende Rammarbeiten auch außerhalb des genannten Schutzstreifens sind geeignet,
Schäden an der Leitung herbeizuführen. Insofern haben Sie für diese Arbeiten den Abstand auch
außerhalb des Schutzstreifens so groß zu wählen, dass Beschädigungen an der Leitung bzw. an den
Leitungsverbindungen ausgeschlossen werden können. Sollten dennoch Schäden an der Leitung
entstehen, die auf Ihre Tätigkeiten zurückzuführen sind, sind Sie schadensersatzpflichtig.

Die Ausführungen innerhalb der Leitungsschutzanweisung sind ergänzend zu diesem Schreiben zu
betrachten.

Freundliche Grüße

Erzeugung/Wassergewinnung ereichsleiter Netzwirtschaft

Seite 1 von 1

Stadtwerke Greifswald GmbH Geschäftsführer: Thomas Prauße Sparkasse Vorpommern
Gützkower Landstraße 19—21 Vorsitzender des Aufsichtsrates: IBAN DE7S 1505 0500 0000 0005 15
17489 Greifswald Dr. Arthur König SWIFT-BIC NOLADE21 GRW
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Anlage 

Freistellungsvermerk und Planlegende  
für Leitungsauskünfte der Stadtwerke Greifswald GmbH und des Abwasserwerkes Greifswald, im 
Folgenden „Versorgungsunternehmen“ genannt 

Freistellungsvermerk: 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und 
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss 
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind 
und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die 
das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut 
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte 
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o.a.) festzustellen. Die 
abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf 
zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen, die dem 
ausgegebenen Format und der Darstellung (Maßstab und Farbe) entsprechen. Die Auskunft gilt nur 
für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Leitungen des Versorgungsunternehmens, 
so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Netzbetreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht 
zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nur teilweise enthalten. 
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Leitungsauskunft / Stellungnahme

 

Gemäß Ihrem Antrag erhalten Sie Auskunft (Bestandspläne) über die Wasserversorgungsleitungen der

Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG)

 

Die zusätzlichen beiliegenden Unterlagen

- Leitungsschutzanweisungen (Merkblatt zum Schutz unterirdischer Leitungen) in der jeweils aktuellen Fassung

- Freistellungsvermerk und Planlegende

sind als Anlage Bestandteil dieser Leitungsauskunft.

 

Den bauausführenden Firmen wird empfohlen, allen Mitarbeitern den Inhalt dieser Leitungsschutzanweisung

bekanntzugeben.

 
- Werden Arbeiten im Bereich von Trinkwasserleitungen durchgeführt, ist eine örtliche Einweisung zwingend

erforderlich

- Bei Annäherung an Trinkwasserversorgungsanlagen sind diese durch Handschachtung freizulegen

- Werden bei Arbeiten Versorgungsleitungen der Stadtwerke Greifswald GmbH beschädigt, ist die Service-

Zentrale unter der Telefonnummer: 03834 / 53 25 25 zu benachrichtigen

 

 
- Eine Überbauung von Trinkwasserversorgungsanlagen ist nicht gestattet!

 

Strom   Gas   Wasser   Abwasser   Fernwärme   Erzeugung   Freizeitbad   ÖPNV   Bildung

Medium: Trinkwasser

Vorgangs-Nr.: 0059/2023

Ihr Schreiben vom: 01.02.2023

Kunde: MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstr.28
17349 Schönbeck

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der
Gemeinde Weitenhagen

Straße / Objekt: Diedrichshagen

Ort: Greifswald

Leitungen vorhanden: ja (siehe Lageplan)

Art der Leitungen: TW-Versorgungsleitung

Gültig bis einschließlich: 2023-08-02

Forderungen / Hinweise

Vororttermin: bei Erfordernis Service Zentrale
Tel.: (03834) / 53 2525

Greifswald, 22.02.2023 i.A. Christian Lorke
Koordinator Netzbetrieb Wasser
Tel.: (0151 14019833)



Anlagen:

Trinkwasser_Lageplan

 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne handschriftliche Unterschrift gültig.
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Stand: 14.12.2017 

 

Anweisung zum Schutz unterirdischer Leitungen der 
Stadtwerke Greifswald GmbH (Leitungsschutzanweisung) 
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1. Anwendungsbereich 

Diese Leitungsschutzanweisung ist von allen Unternehmern und natürlichen Personen bzw. deren jeweiligen Be-
auftragten, welche Baumaßnahmen und/ oder Planungen im Bereich der Versorgungseinrichtungen der Stadt-
werke Greifswald GmbH (SWG) durchführen wollen, zu beachten. Sie gilt zum Schutz aller unterirdischen Ver-
sorgungsleitungen1 der SWG. 

2. Allgemeines 

Eine Beschädigung von Versorgungsleitungen im Zuge von Straßen-, Tiefbau- und sonstigen Arbeiten führt zu 
Versorgungsunterbrechungen bei einzelnen Kunden oder sogar in großen Teilen des Versorgungsgebietes. Dies 
kann evtl. folgenschwere Auswirkungen haben und im Extremfall Menschen in Gefahr bringen oder an Sachgü-
tern Schäden verursachen. 

Aus diesen Gründen stellt die SWG besonders hohe Ansprüche an die Betriebssicherheit ihrer Kabel und Leitun-
gen und fordert sorgfältigen Umgang mit diesen. 

  

                                                      
1 Versorgungsleitung steht als Sammelbegriff für Kabel, Leitungen und Anlagen aller Sparten (Gas, Wasser, Strom und Fernwärme) inklu-

sive Armaturen, Mess-, Signal- und Datenkabel der SWG 
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3. Verantwortlichkeit und Haftung 

Beschädigungen an Versorgungsleitungen sind u. U. strafbar und können zivilrechtliche Schadensersatzansprü-
che zur Folge haben. Als Straftatbestände kommen hier insbesondere § 316b StGB (Störung öffentlicher Be-
triebe), § 324 StGB (Gewässerverunreinigung), § 324 a StGB (Bodenverunreinigung), § 318 StGB (Beschädigung 
wichtiger Anlagen), § 319 StGB (Baugefährdung) und § 303 StGB (Sachbeschädigung) in Betracht, wobei in den 
Fällen der §§ 318, 319 StGB auch die bloß fahrlässige Verwirklichung der Tatbestände strafbar ist. 

Auszug aus § 319 StGB (Baugefährdung): 

„(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerkes gegen 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines Menschen 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) … 

(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

Der Schadensersatzanspruch der SWG umfasst u. a. neben den eigentlichen Reparatur- bzw. Wiederherstel-
lungskosten z. B. auch die Kosten für notwendige Maßnahmen, welche durch die SWG zur Sicherung ihrer Ver-
sorgungsleitungen ergriffen werden. Des Weiteren hat der Verursacher mit Ersatzansprüchen der Energie- oder 
Wasserkunden bzw. Regressansprüchen der SWG aufgrund von Störungen der Energie- bzw. Wasserversor-
gung zu rechnen. Zum Schadensersatzanspruch der SWG zählen ferner insbesondere Schäden und Folgeschä-
den am Leitungsnetz der SWG, die durch nicht sachgemäß durchgeführte Baumaßnahmen verursacht wurden. 

Weiterhin können sich Haftungsansprüche aus den für die Energieversorgung geltenden Gesetzen und Verord-
nungen ergeben (z. B. EnWG, NAV, NDAV, StromGVV, GasGVV, AVBWasserV, AVBFernwärmeV).  

Die Anwesenheit eines Beauftragten der SWG an der Baustelle befreit den Unternehmer nicht von der Verpflich-
tung, eigenverantwortlich sämtliche zum Schutz der Versorgungseinrichtungen erforderlichen Maßnahmen durch-
zuführen. 

Sollten von Beauftragten der SWG Angaben zur Sicherung der Leitungsanlagen gemacht werden, so sind diese 
lediglich als unverbindliche Empfehlungen zu verstehen. Die Haftung des Bauausführenden für die Durchführung 
der Tiefbauarbeiten wird mangels Kenntnis bzgl. der Übereinstimmung der Planungsunterlagen mit der tatsächli-
chen Lage der Versorgungsleitungen nicht berührt, auch nicht bezüglich evtl. Beschädigungen, die an den Lei-
tungen durch die Tiefbauarbeiten entstehen. 

4. Erkundigungspflicht und Leitungsauskunft 

Vor Beginn einer Baumaßnahme muss sich jeder Unternehmer bei allen Netzbetreibern mindestens 10 Werktage 
vorher anhand von Planunterlagen und fachgerechten Erkundungsmaßnahmen (z. B. Suchschlitze) über die Lage 
der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsleitungen Kenntnis verschaffen. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die SWG für die Übereinstimmung der Planunterlagen mit der tatsächlichen Lage der 
Versorgungsleitungen keine Gewährleistung oder Haftung übernimmt, es sei denn, sie, einer ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Der Bauausführende darf sich daher 
nicht allein auf die Planunterlagen verlassen, sondern muss vor Ort geeignete Erkundungsmaßnahmen mit der 
gebotenen Vorsicht und Sorgfalt durchführen. 

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.3 und 3.1.5, den ein-
schlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie aus dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315. 

Jeder Bauausführende hat bei Durchführung der ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen und privaten 
Grundstücken, auch in Grünanlagen, einschließlich Baumpflanzungen, Waldbezirken und Friedhöfen mit dem 
Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu rechnen. Er hat die erforderliche Sorgfalt zu wah-
ren, um deren Beschädigung zu verhindern. 
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Die Leitungsauskunft der SWG ist wie folgt zu erreichen: 

Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Stadtwerke Greifswald GmbH 
Technisches Büro, Technische Dokumentation 
Gützkower Landstraße 19-21 
17489 Greifswald 

Telefon: 03834 53-2190 
Telefax: 03834 53-2250 
E-Mail:  leitungsauskunft@sw-greifswald.de 

Eine Leitungsauskunft erhalten Sie als kostenlose Dienstleistung der SWG über die vorgenannte Adresse und 
betrifft nur Versorgungsleitungen der SWG. 

Die erteilte Leitungsauskunft gilt nicht als Zustimmung zum Bauvorhaben und ist auf die in der Stellungsnahme 
dargestellte Gültigkeitsdauer befristet. 

5. Anzeigepflicht und Baubeginnanzeige von Bauvorhaben 

5.1 Anzeigepflicht in der Planungsphase 

Sämtliche Arbeiten, die im Bereich von Versorgungseinrichtungen der SWG vorgenommen werden sollen, sind 
bereits in der Planungsphase anzuzeigen und mit der SWG abzustimmen, sofern die Maßnahmen von den in den 
Kapiteln 7 und 8 genannten Mindestanforderungen bzw. den technischen Normen, Vorschriften und dem jeweili-
gen Regelwerk abweichen oder einen solchen Umfang erkennen lassen, der die technische Abstimmung mit der 
SWG notwendig macht. 

Aus Sicherheitsgründen besteht die SWG darauf, dass jede Baumaßnahme, die mit grabenlosen Techniken 
(Spülbohrverfahren, Bohrpressverfahren usw.) im Bereich von Einrichtungen der SWG geplant ist, vorher schrift-
lich zur Prüfung und Stellungnahme einzureichen ist. Das Gleiche gilt für Rammarbeiten und Bohrpfahlarbeiten. 

Sämtliche Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln mit einer Nennspannung von 10 kV und 110 kV, 
Gashochdruckleitungen, Hauptwasserleitungen und Fernwärmeleitungen sind immer anzuzeigen und mit der 
SWG abzustimmen. 

Für eine Stellungnahme werden folgende Unterlagen benötigt: 

 Übersichtsplan 
 Lageplan/ Gesamttrassenplan, mit Eintragung der Maßnahme inkl. der Versorgungsleitungen der SWG. 

Schnitte sind an den relevanten Stellen (z. B. Leitungskreuzungen) zu erstellen. Der Maßstab muss so 
gewählt werden, dass eine Beurteilung der Maßnahme möglich ist. 

 Bau- und gegebenenfalls Betriebsbeschreibung unter besonderer Berücksichtigung der zum Schutz der 
SWG-Anlagen vorgesehenen Maßnahmen 

Die Unterlagen können für alle Medien eingereicht werden an: 

Stadtwerke Greifswald GmbH 
Technisches Büro, Technische Dokumentation 
Gützkower Landstraße 19-21 
17489 Greifswald 

Es ist zu berücksichtigen, dass für eine schriftliche Stellungnahme eine Dauer von ca. vier Wochen einzuplanen 
ist. Bei nicht vermeidbaren Änderungen (Umlegung) an Versorgungsleitungen der SWG ist mit einer Dauer von 
bis zu 12 Wochen und mehr, sofern die Genehmigung Dritter einzuholen ist, zu rechnen. 
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5.2 Baubeginnanzeige von Bauvorhaben 

Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen der SWG sind der in der Auskunft genannten Betriebsabtei-
lung rechtzeitig, d.h. mindestens 3 Arbeitstage vor dem geplanten Baubeginn, mitzuteilen. Die betreffende Tele-
fonnummer ist auf dem Anschreiben bzw. aus der Stellungnahme zur Leitungsauskunft für die Bauausführung 
angegeben. 

Grundsätzlich dürfen Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln mit einer Nennspannung von 10 kV und 
110 kV, Gashochdruckleitungen, Hauptwasserleitungen und Fernwärmeleitungen nur nach der Freigabe durch 
die Betriebsabteilung und ggf. unter Aufsicht der SWG durchgeführt werden. 

Grabenlose Bauverfahren im Bereich von Versorgungsleitungen der SWG dürfen nur nach einer abgestimmten 
Freilegung derselben und eingehenden Abstimmung vor Ort begonnen werden. Die betroffenen Versorgungslei-
tungen können von der SWG nach Absprache auch in der Örtlichkeit angezeigt werden (z. B. durch Ortung). Auf 
Anordnung der SWG ist die genaue Lage durch Anlegen von Suchschlitzen in Handschachtung festzustellen. 

6. NOTRUFNUMMER und Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen 

Jede tatsächliche oder vermutete Beschädigung einer Versorgungseinrichtung ist unter Angabe der Schadens-
stelle bzw. des Schadensortes unverzüglich zu melden. 

Für Strom, Fernwärme und Wasser im Stadtgebiet der Stadt Greifswald, für Strom in der Gemeinde Wackerow 
und für Wasser in der Stadt Gützkow (Störzentrale der Stadtwerke Greifswald GmbH): 

 Notrufnummer 03834 52-2525 

Für Gas im Stadtgebiet Greifswald und Grimmen: 

 Erdgasnotruf  03834 53-2600 

Ist die Rohrumhüllung, bei Fernwärmeleitungen auch die Polsterung oder Kabelisolierung beschädigt worden, so 
darf die Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zustimmung der SWG erfolgen. 

Ist die Anlage so beschädigt worden, dass das Medium (Gas, Wasser, Fernheizwasser) austritt bzw. auszuströ-
men droht oder es bereits zu Kurzschlüssen am Kabel gekommen ist bzw. Kabeladern blank- und/oder freiliegen, 
sind sofort alle Arbeiten einzustellen. Die Gefahrenstelle ist abzusichern und es sind Maßnahmen zur Verringe-
rung der Gefahr und zur Schadensbegrenzung zu treffen: 

 Strom 

Eine Berührung der Kabel oder Freileitungen bzw. Bauteile, die mit ihnen in Verbindung stehen, ist mit 
Lebensgefahr verbunden. Bereits ab einer Nennspannung von 1 kV Spannung ist auch eine Näherung 
an unter Spannung führenden Teilen tödlich. Da von außen eine gerissene, auf oder im Erdboden lie-
gende Stromleitung nicht in der Spannungsebene für jedermann erkennbar sein dürfte, ist die Einnahme 
eines sofortigen Mindestabstandes von 3 m vorzunehmen. Es bestehen Gefahren der Verbrennung durch 
Lichtbogeneinwirkung und der Körperdurchströmung bei Berühren unter Spannung stehender Kabelteile. 

Baggerführer dürfen die Fahrzeugkabine im Schadensfall erst verlassen, nachdem Mitarbeiter der SWG 
die Anlagen freigeschaltet, geerdet und kurzgeschlossen haben. 

 Gas 

Bei ausströmendem Gas besteht Zündgefahr; Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer an-
zünden! Angrenzende Gebäude sind auf Gaseintritt zu prüfen; fall Gas eingetreten ist, Türen und Fenster 
öffnen! Keine elektrischen Anlagen bedienen! 

Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen! 

 Fernwärme 

Bei ausströmendem Heißwasser besteht die Gefahr der Ausspülung, Unterspülung und Überflutung, der 
Bildung von Heißdampf, der Beschädigung von anderen Medienleitungen sowie der Verbrühung von Per-
sonen. Deshalb tiefliegende Räume und Baugruben von Personen räumen. 
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 Trinkwasser 

Bei ausströmendem Trinkwasser besteht die Gefahr der Ausspülung, Unterspülung und Überflutung. 
Deshalb tiefliegende Räume und Baugruben von Personen räumen. 

Bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort geeignete 
Maßnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zuständige Wasserbehörde (Umweltamt UHGW) ist 
einzuschalten. 

Also beachten: 

 Strom / Gas / Fernwärme /Wasser 

 Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern! 

 Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern! 

 Beschädigung unverzüglich bei der SWG melden! 

 Falls erforderlich Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen! 

 Weitere Maßnahmen mit der SWG und den zuständigen Dienststellen abstimmen! 

 Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur mit Zustimmung der SWG verlassen! 

7. Allgemeine Hinweise für Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen 

a) Versorgungseinrichtungen der SWG dürfen nicht überbaut werden. 

b) Arbeiten im Schutzstreifen- bzw. Leitungsbereich sind nur in Abstimmung mit Beauftragten der SWG auszu-
führen. Gegebenenfalls erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind mit diesen gemeinsam festzulegen und 
auf Kosten des Unternehmers bzw. Veranlassers auszuführen. Jede eigenmächtige Maßnahme zur Siche-
rung einer freigelegten Versorgungsleitung oder der dazugehörigen Einrichtungen (z. B. Mess- und Steuer-
kabel) ist untersagt. 

c) Freilegungsarbeiten an Versorgungsleitungen und Armaturen sind grundsätzlich in Handschachtung und mit 
besonderer Vorsicht auszuführen. Beim Antreffen von Versorgungsleitungen, die nicht aus den Planungsun-
terlagen ersichtlich waren, ist dies der SWG sofort anzuzeigen und die Arbeiten sind an dieser Stelle bis zum 
Eintreffen eines SWG-Beauftragten einzustellen. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend 
den Angaben der SWG vor Beschädigung und ggf. Frost zu schützen. 

d) Es ist unzulässig, Versorgungsleitungen einschließlich ihres Betriebszubehörs durch Lasten zu gefährden. 
Das Befahren unbefestigter Leitungsbereiche mit schweren Baufahrzeugen ist ohne vorherige Sicherung 
durch Lastverteilungsmittel (z. B. Betonplatten, Baggermatratzen, Bitumenkiesabdeckungen o. ä.) nicht ge-
stattet. Baumaterial, Bodenaushub oder dergleichen dürfen nicht innerhalb des Schutzstreifens bzw. über 
Versorgungsleitungen gelagert werden. Im Rahmen einer Baumaßnahme kann dies jedoch vorübergehend 
in begrenztem Maße und nur nach Absprache mit der SWG gestattet werden. 

e) Bei Aushubarbeiten längs, über oder neben einer in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-Fernwärme-
leitung (KMR-)Trasse muss beachtet werden, dass durch das Freilegen längerer Trassenabschnitte die Ge-
fahr des Ausknickens der Leitung besteht. Dies gilt auch, wenn durch Oberflächenarbeiten die Überde-
ckungshöhen verringert werden. Eine geringere Überdeckung hat niedrigere Bettungskräfte und damit eine 
größere Dehnbewegung zur Folge. Muss eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergrößert sich der Gleitbe-
reich. Abhängig vom Umfang der Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrstatik notwendig werden, 
die durch den Verursacher zu tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend den An-
gaben der SWG zu sichern. 

f) Armaturen an Rohrleitungen dürfen nur vom Fachpersonal der SWG betätigt werden, da eigenmächtiges 
Betätigen zu Schäden und damit zu Schadensersatzforderungen führen kann. Armaturen (z. B. unter Stra-
ßenkappen, Schachtabdeckungen) müssen jederzeit zugänglich und funktionsfähig bleiben. Die an den Ar-
maturen gegebenenfalls angebrachten Dehnpolster (bei Wärmeleitungen) dürfen weder beschädigt noch 
entfernt werden. 
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g) Baugruben oder Gräben, die Versorgungsleitungen der SWG kreuzen bzw. in deren unmittelbarer Nähe 
verlaufen (Leitung freigelegt), dürfen nur mit Zustimmung des Fachpersonals der SWG verfüllt werden. Vor 
dem Verfüllen der Baugrube oder des Leitungsgrabens ist die SWG rechtzeitig zu benachrichtigen, damit die 
einwandfreie Lage der Versorgungsleitung, die Dichtheit von Rohrverbindungen, der Zustand der Rohrum-
hüllung bzw. der Rohrleitungsbauwerke (z. B. Haubenkanal, Rohrleitungstrog) und die Isolierung der Kabel 
überprüft und evtl. notwendige Reparaturen durchgeführt werden können. 

Freigelegte Kabel sind mit Vorsicht abzufangen und in ihrer ursprünglichen Lage zu sichern. Rohrleitungen 
sind ebenfalls durch geeignete Unterstützung oder Absicherung gegen Veränderung ihrer Lage und Höhe 
zu sichern. 

Sollte die Wiederverfüllung ohne Wissen der SWG ausgeführt worden sein, behält die SWG sich vor, auf 
Kosten des Unternehmers bzw. des Veranlassers die Versorgungsleitungen noch einmal freilegen und kon-
trollieren zu lassen. 

h) Das Verfüllen (Einsanden) von Wärme-Rohrleitungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Regelwer-
kes FW 401 - Teil 12 zu erfolgen. 

Hinweis: Das Einschlämmen der Leitungen mit Sand ist im Versorgungsbereich der SWG nicht zulässig. 

i) Um Isolierungs-/ Umhüllungsschäden zu vermeiden, sind die freigelegten Versorgungsleitungen vor dem 
Wiederverfüllen des Aushubs fachkundig mit steinfreiem, in Trinkwasserschutzgebieten zusätzlich inertem 
Sand mit 0-2 mm Korngröße einzubetten: 

- Wasser, Gas, Wärme:   10 cm unterhalb des Rohres bzw. der Rohrverbindung 

15 cm über Scheitel Rohr bzw. Rohrverbindung  

- Strom:     5 cm unterhalb des Kabels bzw. der Verbindungsmuffe 

10 cm über Scheitel Kabel bzw. Verbindungsmuffe 

Die Verdichtung hat lagenweise mit verdichtungsfähigem Material zu erfolgen. Bis zu 30 cm über Leitungs-
scheitel darf nur von Hand verdichtet werden. Erst darüber ist der Einsatz von maschinellen Verdichtungs-
geräten zulässig. Danach ist das ursprüngliche Niveau wiederherzustellen. 

Selbst geringfügig erscheinende Druckstellen und Beschädigungen an Kabeln, Rohrleitungen und Rohrlei-
tungsbauwerken sind zwingend zu melden. Folgeschäden an der Isolierung oder an der Umhüllung (Korro-
sionsschutzschicht bzw. Feuchtigkeitsschutz) werden oft erst nach Jahren erkennbar bzw. führen zu Undich-
tigkeiten und i. d. R. auch zu erheblichen Mehrkosten bei der Beseitigung der Schäden, die dann der Verur-
sacher zu tragen hat. 

j) Trassenwarnbänder bzw. Kabelabdeckfolie sind wieder ordnungsgemäß zu verlegen. Neues Trassenwarn-
band ist bei der SWG anzufordern. 

k) Beim Rückbau von Baumaßnahmen sind - soweit erforderlich - die Straßenkappen über Armaturen wieder 
ordnungsgemäß zu setzen und auf ihre Funktionsfähigkeit durch die SWG überprüfen zu lassen. Eingebaute 
Lastverteilungsmittel sind nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen. 

l) Merksteine, Schilderpfähle und Festpunktzeichen sind koordinierte Messpunkte, auf die die Versorgungslei-
tungen der SWG eingemessen sind. Sie dürfen ohne Zustimmung von der SWG nicht entfernt oder versetzt 
werden. 

m) Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten sind die jeweils gültigen Richtlinien und Verordnungen zu beach-
ten und einzuhalten. Insbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von wassergefährdenden 
Stoffen (z. B. Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle Auflagen bleiben für den jeweiligen 
Einzelfall vorbehalten. 

n) Die Gashochdruckleitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 1,0 Meter verlegt. Die Lage der 
Leitungen ist aus den Lageplänen zu ersehen und im Trassenverlauf durch gelbe Hinweispfähle gekenn-
zeichnet. Sämtliche aus Stahl bestehenden Gashochdruckleitungen sind zum passiven Schutz vor Korrosion 
mit PE ummantelt und werden weiterhin zusätzlich durch Fremdstromeinspeisung aktiv kathodisch (KKS-
Schutz) geschützt. 
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Jede Beschädigung einer Gashochdruckleitung, auch die der Rohrumhüllung oder eines Kabels, ist wegen 
der unabsehbaren Folgeschäden unverzüglich der SWG zu melden. Zum Zwecke der Kontrolle bzw. der 
Beseitigung von Beschädigungen durch die SWG darf die Baugrube nicht verfüllt werden. Wird versehentlich 
die Umhüllung der von uns überwachten Gasfernleitungen beschädigt, werden diese Schäden grundsätzlich 
unentgeltlich durch uns beseitigt. 

o) In der Regel liegen Kabel in einer Tiefe von 0,6 bis 1,2 m, Gasleitungen in einer Tiefe von 0,42 bis 1,2 m 
unterhalb der Erdoberfläche. Eine abweichende insbesondere geringere Tiefenlage ist wegen Kreuzung an-
derer Anlagen infolge nachträglicher Veränderungen der Deckung durch Straßenumbau sowie aus anderen 
Gründen möglich. Dies gilt insbesondere für Anschlussleitungen, die die Straße kreuzen. 

Die Versorgungsleitungen können in Rohren oder Formsteinen eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton bzw. 
Beton oder mit Abdeckfolien, -platten, Ziegelsteinen usw. abgedeckt oder auch frei im Erdreich mit oder ohne 
Warnband verlegt worden sein. Rohre, Abdeckungen usw. schützen die Versorgungsleitungen jedoch nicht 
unbedingt gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das Vorhanden-
sein von Versorgungsleitungen aufmerksam machen (Warnschutz). 

Es ist zu beachten, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe 
der Leitungen kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen und Leitungsverbänden ist mit größeren 
Ausbiegungen der Leitungslage zu rechnen! 

Sind Lage und Tiefe der Leitungen nicht genau bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Lage und Tiefe 
sind durch die bauausführenden Firmen in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern durch Suchschlitze fest-
zustellen. 

8. Hinweise zu Schutzstreifen, Abstände und Bepflanzung 

8.1 Schutzstreifen 

Gashochdruck-, Wassertransport-, Fernwärmeleitungen und Hochspannungskabel mit einer Nennspannung von 
10 kV bzw. 110 kV sind in nicht öffentlichen Bereichen in der Regel in einem Schutzstreifen verlegt. Dieser 
Schutzstreifen ist durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit gesichert. Im Schutzstreifen dürfen für die 
Dauer des Betriebes der Versorgungsleitungen keine Gebäude oder sonstigen baulichen Anlagen errichtet oder 
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, den Betrieb oder auch eine Erweiterung der 
Leitungen beeinträchtigen oder gefährden können. 

Hierbei ist insbesondere aus dem DVGW-Regelwerk zu beachten: 

 DVGW (A) GW 315 
 für Gas-Hochdruckleitungen DVGW (A) G 462-1 und -2, G 463, G 466-1 und G 472 
 für Wasser-Transportleitungen DVGW (A) W 400-1 und -2 
 für Fernwärmeleitungen das AGFW (A) FW 401 

In Ausnahmefällen ist eine Verlegung/ Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Schutzstreifens möglich. 
Diese Einzelfälle sind schriftlich mit der SWG abzustimmen. Die formelle Ausweisung eines Schutzstreifens kann 
bei öffentlichen Verkehrsflächen (z. B. Straßen, Gehwege) durch die behördliche Genehmigung zum Verlegen 
der Leitung ersetzt werden. 

Die Errichtung von Parkplätzen über unterirdischen Bauwerken ist nach Abstimmung mit der SWG zulässig, so-
weit die Begehbarkeit der unterirdischen Bauwerke gesichert bleibt. Der Zugang zu Schachteinstiegen und die 
Schachteinstieg-Deckel müssen ausreichend und jederzeit frei bleiben. 

Das Lagern von schwer zu transportierenden Materialien im Bereich des Schutzstreifens ist grundsätzlich unzu-
lässig. 

  

                                                      
2  laut DVGW-Regelwerk 0,6 bis 1,0 m im öffentlichen Grund (ab 1955 gültigen Technischen Güte- und Lieferbedingungen (TGL) war bis 

1990 eine Verlegetiefe von 0,4 bis 1,0 m möglich, in landwirtschaftlicher Nutzfläche 1,2 m) 
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a) Abstände zu Gas-, Wasser- und Stromversorgungsleitungen3 

Die Schutzbreitenstreife ist abhängig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des Schutzstrei-
fens mit der Leitungsachse überein. Die Schutzstreifenbreite beträgt in etwa: 

Leitungsdurchmesser 
Schutzstreifenbreite 
(Richtwerte) 

bei Kabeln/ Kabeltrasse: 1 kV / 10 kV 1,5 m 
bei Kabeln/ Kabeltrasse: 110 kV 5,0 m 
Rohrleitungen bis DN 150 4,0 m 
über DN 150 bis DN 300 6,0 m 
über DN 300 bis DN 500 8,0 m 
über DN 500 10,0 m 

b) Abstände zu Fernwärmeleitungen und -bauwerken 

Die Schutzbreitenstreife ist abhängig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des Schutzstrei-
fens mit der Leitungsachse (Mitte zwischen Vor- und Rücklaufleitung) überein. Die Schutzstreifenbreite beträgt in 
etwa: 

Leitungsdurchmesser 
Schutzstreifenbreite 

(Richtwerte) 

erdverlegtes KMR Haubenkanal Sockelleitung 
bis DN 80 3,0 m 3,5 m 3,5 m 
über DN 80 bis DN 100 3,0 m 3,5 m 4,5 m 
über DN 100 bis DN 200 4,5 m 5,0 m 5,0 m 
über DN 200 bis DN 300 5,0 m 5,5 m 5,5 m 
über DN 300 6,0 m 6,5 m 7,0 m 

8.2 Parallelverlegungen 

An Engpässen darf der lichte Mindestabstand nach Absprache mit der SWG um bis zu 0,20 m verringert werden. 
Muss der Abstand an Engpässen weiter vermindert werden, ist durch geeignete Maßnahmen eine direkte Berüh-
rung zu verhindern. 

Eine Verringerung der vorgenannten Mindestabstände ist mit der SWG abzustimmen. 

Parallel verlaufende Drainageleitungen im Bereich der Sandeinbettung (Auswaschung) sind nicht zulässig. 

a) Abstände zu Gas-, Wasser- und Stromversorgungsleitungen 

Bei (seitlichen) Annäherungen bzw. Parallelführungen zu Versorgungsleitungen der SWG sind folgende lichte 
Abstände einzuhalten: 

Leitungsdurchmesser 
Mindestabstand 
zu Rohrleitungen 

Rohrleitungen bis DN 200 und Kabel 0,4 m 
über DN 200 bis DN 400 0,8 m 
über DN 400 1,0 m 

  

                                                      
3 Stromkabel steht als Überbegriff für alle Spannungsebenen (1 kV, 10 kV, 20 kV und 110 kV) inkl. Mess-, Signal-, Fernmelde- und Daten-

kabel (LWL) der SWG. Innerhalb der Spannungsebene 1 kV befinden sich Mess-, Steuer-, Signal-, Fernmelde- und Datenkabel (LWL). 



 

Seite 9 (10) 

b) Abstände zu Fernwärmeleitungen und -bauwerken 

Bei (seitlichen) Annäherungen bzw. Parallelführungen zu den Wärme-Rohrleitungen der SWG sind folgende lichte 
Abstände einzuhalten: 

Leitungsdurchmesser 

erdverlegtes KMR Haubenkanal 

Mindestabstand 
zu Rohrleitungen 

Mindestabstand 
zu Kabeln 

Mindestabstand 
zu Rohrleitungen 

Mindestabstand 
zu Kabeln 

bis DN 125 0,4 m 0,7 m 0,4 m 0,7 m 
über DN 125 bis DN 200 0,4 m 1,0 m 0,4 m 1,0 m 
über DN 200 bis DN 300 0,5 m 1,0 m 0,6 m 1,5 m 
über DN 300 bis DN 400 0,6 m 1,5 m 0,6 m 1,5 m 
über DN 400 0,8 m 1,5 m 1,0 m 1,5 m 

8.3 Abstände bei Kreuzungen 

Bei Kreuzungen sind zu den Versorgungsleitungen der SWG folgende Abstände mindestens einzuhalten: 

a) Zu den Rohrleitungen der Medien Gas und Wasser sowie zu Kabeln  0,20 m 
b) Zu Gashochdruckleitungen und „Fremdrohrleitungen“ und Kabeln mindestens 0,40 m 
c) Zwischen Fernwärme-Leitungen und „Fremdrohrleitungen“ mindestens  0,25 m 
d) Zwischen Fernwärme-Leitungen und Kabeln mindestens   0,50 m 

Ist dies nicht möglich, muss eine Berührung (z. B. durch Zwischenlegen elektrisch nichtleitender Schalen oder 
Platten) verhindert werden. Eine Kraft- und Wärmeübertragung ist auszuschließen. Diese Maßnahmen sind mit 
der SWG abzustimmen. 

Kreuzende Drainageleitungen sind über die Breite des Schutzstreifens nur mit ungeschlitztem Rohr zulässig. 

Für grabenlose Bauvorhaben gelten die Mindestabstände nur dann, wenn die betroffenen Versorgungsleitungen 
der SWG im fraglichen Bereich eindeutig lokalisiert bzw./ freigelegt wurden. 

In allen anderen Fällen sind die Abstandsmaße individuelle mit der SWG abzustimmen! 

8.4 Abstände zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen 

Zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen sind folgende waagerechte Abstände mindestens einzu-
halten: 

a) Gas- und Wasserversorgung:    0,40 m 
(unter Beachtung des Druckkegels und der Nennweite ist bei Gasleitungen erforderlichenfalls ein größe-
rer Abstand zu berücksichtigen) 

b) Stromversorgung:     0,60 m 
c) Wärmeversorgung:     1,00 m 

8.5 Bepflanzungen im Bereich der Leitungen und Kabel 

Das Bepflanzen einer Trasse mit tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern ist nur mit einem lichten Abstand von 
mindestens 2,5 m zwischen dem Stamm und der Außenkante der Versorgungsleitung/ -trasse gestattet. Bei Un-
terschreitungen können Sicherungsmaßnahmen notwendig werden, die mit der SWG abzustimmen sind. Wurzel-
schutz aus Folie ist nicht zulässig! 

Bei Überwachungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an einer Versorgungsleitung und/ oder einem Fernmelde- 
und Messkabel kann auf etwaige vorhandene Anpflanzungen und Anlagen im Schutzstreifenbereich bzw. unmit-
telbar über der Leitung keine Rücksicht genommen werden. 

Besondere Hinweise für Gas- und Wasserleitungen bietet das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 und die Richtlinie für 
die Anlage von Straßen RAS-LP 4. Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-
anlagen der Forschungsanstalt für das Straßen- und Verkehrswesen (Arbeitsausschuss „Kommunaler Straßen-
bau“) sind ebenfalls zu beachten sowie die „Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Greifs-
wald“ sind in ihrer aktuellen Ausgabe zu berücksichtigen. 
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9. Mitgeltende Normen, Vorschriften und Richtlinien 

Es gelten: 

 Landesbauordnung (LBauO M-V) 
 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
 AGFW-Regelwerk inklusive Arbeitsblätter und Leitlinien 
 DVGW-Regelwerk 
 DIN VDE-Bestimmungen 
 die sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik 
 das Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk (BGVR) 
 die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV-Vorschriften) 

10. Anmerkung 

Die hier aufgeführten Hinweise stellen nur die wichtigsten zu beachtenden Punkte dar und erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Grundsätzlich haben Bauausführende alle Sorgfalt zu wahren und sicherzustellen, 
dass sie selbst und ihre Beauftragte alle gebotenen Regeln der Technik berücksichtigen, sofern im Bereich der 
Anlagen der SWG gearbeitet wird. 

Den bauausführenden Unternehmen wird empfohlen, allen Mitarbeitern den Inhalt dieser Leitungsschutzanwei-
sung bekanntzugeben. 
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Bebauungsplan Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ der Gemeinde Weitenhagen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Bebauungsplan Nr. 12 „Solarpark Diedrichshagen an der Bahn“ mit einem insgesamt ca. 57 ha räumlichen
Geltungsbereich nehmen wir im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange die der von der Gemeinde
Weitenhagen beauftragten MIKAVI Planung GmbH aufgestellten technischen Planunterlagen mit Stand
April 2022 zur Kenntnis.

Innerhalb des betreffenden Bebauungsplanes Nr. 12 befinden sich keine Leitungsanlagen zur Versorgung mit
Gas oder Trinkwasser, die in ihrem Bestand zu beachten sind.

Eine versorgungstechnische Erschließung ist nicht angezeigt, so dass entsprechend keine geeigneten Flächen
in der Widmung und im Flächenbedarf vorzuhalten sind.

Für weiterführende Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Freundliche Grüße

ppa. Patrick Kunkel-Tammert i. A. Uwe Gehrt
Bereichsleiter Netzwirtschaft Abteilungsleiter Netzbetrieb Gas-Wasser
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  DATUM 23.02.2023 

   
 

  
BETREFF B-Plan Nr. 12 ,, Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 

   
   

BEZUG Ihr Schreiben vom 30.01.2023 
   

ANLAGEN  
   

GZ Z 2316 B - BB 15/2023 - B 110001   (bei Antwort bitte angeben)  
   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB merke ich zu dem Entwurf B-Plan Nr. 12 

,, Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen folgendes an: 

 

 

1 

Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Ent-
wurf.  
 

 

2 

Darüber hinaus gebe ich folgende Hinweise: 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1 

C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht 

unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf das Betretungs-

recht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger Bau-

phasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin.  

 
gefertigt:…………..………… 
 
versandt:……………..……... 



 

Seite 2 von   2 Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und  

-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge ein-

richten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 

ebendort). 

 

 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gern zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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I. A.         ________________ 
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ÖPNV: Buslinie 1 (Dänholm) 
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BEZUG Ihr Schreiben vom 30.01.2023 
   

ANLAGEN  
   

GZ Z 2316 B - BB 15/2023 - B 110001   (bei Antwort bitte angeben)  
   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB merke ich zu dem Entwurf B-Plan Nr. 12 

,, Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen folgendes an: 

 

 

1 

Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Ent-
wurf.  
 

 

2 

Darüber hinaus gebe ich folgende Hinweise: 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1 

C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht 

unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf das Betretungs-

recht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger Bau-

phasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin.  



 

 

 Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und  

-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge ein-

richten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 

ebendort). 

 

 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gern zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Böhning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Lisa Köhn

Von: Michael.Bradtka@bev.bund.de
Gesendet: Donnerstag, 2. Februar 2023 07:31
An: Lisa Köhn
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der 

Gemeinde Weitenhagen
Anlagen: image001.jpg; 30.01.2023_Anschreiben TÖB_Verteiler.pdf

Sehr geehrte Frau Köhn, 
 
zur ausliegenden Bauleitplanung "Bebauungsplan Nr. 12 Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" liegen aus Sicht 
Bundeseisenbahnvermögens keinerlei eigene Planungen vor, welche dem Projekt entgegen stehen könnten, bzw. 
welche durch das Vorhaben beeinflusst werden könnten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Bradtka 
 
Bundeseisenbahnvermögen 
Dienststelle Nord 
Außenstelle Berlin 
Büro Schwerin 
Pestalozzistraße 1 
19053 Schwerin 
 
 
Tel.:        (0385) 7452-163 
Mobil:     (0175) 5826461 
Fax:        (030) 77029-5943 oder 
E-Mail:    michael.bradtka@bev.bund.de 
 
Unsere Immobilienangebote finden Sie unter Bundeseisenbahnvermögen - Angebote 
 
 
hƩps://www.bev.bund.de/DE/Immobilien/Angebotebundesweit/angebotebundesweit_node.html#/list1 
 
BiƩe beachten Sie unsere Datenschutzhinweise: 
hƩps://www.bev.bund.de/DE/Service/Datenschutz/internet-
datenschutz_node.html;jsessionid=47359CBA47E09AF494472350BBF6E2DD.intranet661 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Kunkel, Elke  
Gesendet: MiƩwoch, 1. Februar 2023 13:25 
An: Hinz, Reinhard <Reinhard.Hinz@bev.bund.de>; Bradtka, Michael <Michael.Bradtka@bev.bund.de> 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Poststelle Berlin  
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Gesendet: Montag, 30. Januar 2023 13:58 
An: Kunkel, Elke <Elke.Kunkel@bev.bund.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
  
 
im AuŌrag der Gemeinde Weitenhagen beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange am 
o.g. Vorhaben. 
 
Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie biƩe an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
<mailto:toeb@mikavi-planung.de>  
 
  
 
Die Unterlagen zum o.g. Vorhaben können Sie innerhalb von 7 Tagen unter folgendem Link abrufen: 
 
  
 
  
 
hƩps://we.tl/t-1Bu4ifnGKh 
 
  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
  
 
Lisa Köhn 
 
  
 
 
 
MIKAVI Planung GmbH 
 
Mühlenstraße 28 
 
17349 Schönbeck 
 
koehn@mikavi-planung.de <mailto:koehn@mikavi-planung.de>  
 
www.mikavi-planung.de <hƩp://www.mikavi-planung.de/>  
 
Tel. +49 3968 2111790 
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GeschäŌsführerin: ChrisƟane Leddermann - Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 - 
 
     
 
  
 
  
 



 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken   
Tel.-Nr. +49 (40) 23908-0  BLZ 590 000 00    Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49 (40) 23908-5399 IBAN DE 81 5900  0000  0059 0010 20      BIC: MARKDEF1590      
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de      Leitweg-ID: 991-11203-07 
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Außenstelle Hamburg/Schwerin 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg 

Per Email 
 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

Bearbeitung: Silke Gappa 

Telefon: +49 (40) 23908-164 

Telefax: +49 (40) 23908-5399 

E-Mail:  

sb1-hmb-swn@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 14.02.2023 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039 

57123-571pt/017-2023#038   

 

Betreff: Gemeinde Weiterhagen Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" 

Bezug: Ihr Schreiben vom 30.01.2023, Az. –sch/köh_3001 

Anlagen: 0  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 30.01.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

Die Stellungnahme des EBA vom 29.08.2022 (Gz. 571pt/016-2022#220) ist weiterhin gültig: 

Verfahren nach § 18 AEG sind beim EBA auch derzeit nicht anhängig. Ein Blendgutachten vom 

04.11.2022 liegt zwischenzeitlich vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gappa 

Elektronisch gez.



 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken   
Tel.-Nr. +49 (40) 23908-0  BLZ 590 000 00    Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49 (40) 23908-5399 IBAN DE 81 5900  0000  0059 0010 20      BIC: MARKDEF1590      
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de      Leitweg-ID: 991-11203-07 
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Lisa Köhn

Von: info@ewe-netz.de
Gesendet: Freitag, 10. Februar 2023 10:25
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der 

Gemeinde Weitenhagen, Stellungnahme EWE NETZ GmbH 2023-5304 ID[|#
1695324880#53178464#76a01a7#|]

Guten Tag Frau Köhn, 
 
vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 
 
In dem angefragten Bereich betreiben wir keine Versorgungsleitungen oder -anlagen. Die EWE NETZ GmbH ist daher 
nicht betroffen. 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig ausschließlich an unser Postfach info@ewe-
netz.de und ändern zudem die Anschrift der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 302, 26133 
Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese postalische Anschrift! 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 
0151-74493155. 
 
Freundliche Grüße  
 

 
 
Katja Mesch 
 
 
EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 
 
https://www.ewe-netz.de/kontakt 
Internet: www.ewe-netz.de  
 
Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen 
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jörn Machheit 
 
 
 
 
---- Ursprüngliche Nachricht ---- 
Von: "Lisa Köhn" <koehn@mikavi-planung.de> 
Empfangen: 30.01.2023, 14:12 
An:  
Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
> Sehr geehrte Damen und Herren, 
> 
> 
> 
> im Auftrag der Gemeinde Weitenhagen beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
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am o.g. Vorhaben. 
> 
> Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie bitte an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
> 
> 
> 
> Die Unterlagen zum o.g. Vorhaben können Sie innerhalb von 7 Tagen unter folgendem Link abrufen: 
> 
> 
> 
> 
> 
> https://we.tl/t-1Bu4ifnGKh 
> 
> 
> 
> 
> 
> Mit freundlichen Grüßen 
> 
> 
> 
> Lisa Köhn 
> 
> 
> 
> MIKAVI Planung GmbH 
> 
> Mühlenstraße 28 
> 
> 17349 Schönbeck 
> 
> koehn@mikavi-planung.de 
> 
> www.mikavi-planung.de 
> 
> Tel. +49 3968 2111790 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
> – Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
  



Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28
DE-17349 Schönbeck

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202300093

30.01.2023

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Weitenhagen „Solarpark
Diedrichshagen an der Bahn“

Ihr Zeichen: 30.1.2023

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260

E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel
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Lisa Köhn

Von: Tschernischow, Raphaela <Raphaela.Tschernischow@autobahn.de>
Gesendet: Dienstag, 31. Januar 2023 13:29
An: TöB
Cc: Lisa Köhn
Betreff: AW: 20230131 0835 BPlan 12 Solarpark Diedrichshagen an der Bahn 

Weitenhagen

Unser Zeichen: NLNOG/C3/2023_056  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Vorhaben. 
 
Nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen möchten wir Ihnen mitteilen, dass gegen das o.g. 
Vorhaben " in verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken bestehen, da die Belange der Autobahn 
GmbH nicht berührt werden.  
 
Das o.g. Vorhaben weist einen Abstand von mehreren Kilometern zum äußeren befestigten Fahrbahnrand der BAB 
20 auf. 
Anbaurechtliche Belange in der Zuständigkeit der Autobahn GmbH werden somit nicht berührt. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Raphaela Tschernischow 
Anbau/ Sondernutzung 

Telefon: +49 3843 275-432 
Raphaela.Tschernischow@autobahn.de 
 
 
www.autobahn.de  
Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Nordost | Außenstelle Güstrow  
Krakower Chaussee 2 a, 18273 Güstrow/Klueß 
 
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) ·   
Gunther Adler · Anne Rethmann  
Aufsichtsratsvorsitz  Oliver Luksic  
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B  
 
 
 
 
 
 

Von: nordost <nordost@autobahn.de>  
Gesendet: Dienstag, 31. Januar 2023 08:32 
An: Safhöfer, Mathias <Mathias.Safhoefer@autobahn.de> 
Betreff: 20230131 0835 BPlan 12 Solarpark Diedrichshagen an der Bahn Weitenhagen 
 
Guten Morgen Herr SaĬöfer, 
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beiliegender Vorgang mit der BiƩe um Bearbeitung.  
 
VG 
 
i.A. Hendrik Kaes  
Die Autobahn GmbH des Bundes 

Niederlassung Nordost 

An der Autobahn 111 · 16540 Hohen Neuendorf 

 

Hendrik Kaes 

Referent der Niederlassungsleitung 

M +49 173 10 695 36 

T +49 3302 804-1302 

Hendrik.Kaes@autobahn.de 
www.autobahn.de 

  
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) ·  
Gunther Adler · Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitz Oliver Luksic 
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Montag, 30. Januar 2023 13:50 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 12 "Solarpark Diedrichshagen an der Bahn" der Gemeinde Weitenhagen 
 
VORSICHT: Externe E-Mail! Klicken Sie nicht auf Links oder Anhänge, wenn Sie nicht von der Echtheit der Nachricht überzeugt 
sind. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im AuŌrag der Gemeinde Weitenhagen beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
am o.g. Vorhaben. 
Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie biƩe an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
 
Die Unterlagen zum o.g. Vorhaben können Sie innerhalb von 7 Tagen unter folgendem Link abrufen: 
 
 

hƩps://we.tl/t-1Bu4ifnGKh 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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+++ Verkehrsmeldungen und alles rund um die Autobahn finden Sie in unserer App: Autobahn.de/app +++ 

  

Die Autobahn GmbH des Bundes 
Rechtsform GmbH 
Sitz Heidestraße 15 · 10557 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther Adler, Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Luksic 
  
Vertraulichkeitshinweis 
Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche Informationen und sind nur fuer die 
Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der 
bestimmungsgemaesse Empfaenger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) 
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind und 
gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines 
Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im 
Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen 
Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines 
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen. 
  
Confidentiality note 
This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information and are intended only for 
the persons or companies to whom they are actually addressed. If you are not the intended recipient, please note 
that the distribution, copying (even partial) and use of the received e-mail and the information contained in the e-
mail are prohibited and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message due to 
a transmission error, we ask you to inform the sender immediately. 
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we 
are continuously increasing our due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are 
not able to fully prevent virus attacks as a result of the nature of the Internet. 

  

Hinweis zur Datenverarbeitung / Link to data protection policy: https://www.autobahn.de/datenschutz 
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